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Postaktuell: „An sämtliche Haushalte“.

Bereitschaftsdienst der Ärzte
116117 gebührenfrei - OHNE VORWAHL
Bereitschaftspraxis Scheßlitz
(neben Kreiskrankenhaus Juraklinik)
Sprechstunden ohne Anmeldung
Feiertag, Wochenende 09:00 - 21:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 16:00 - 20:00 Uhr
Vorabend eines Feiertages 18:00 - 20:00 Uhr

Redaktions-Annahmeschluss
bei der VG Baunach ist Montag, 12.00 Uhr. 
Annahmeschlussänderungen werden bekannt gegeben.

Später eingehende Texte können nicht mehr berücksichtigt  
werden. 

Erscheinungstag ist Freitag

Link zum Abrufen des Mitteilungsblattes
Die aktuelle Ausgabe, als ePaper oder PDF-Datei, steht 
Ihnen bereits ab Donnerstagmittag zur Verfügung. Sie errei-
chen diese über die Homepage des Verlages unter:  
https://archiv.wittich.de/2006

Fotoautomat im Rathaus Baunach 
abgebaut
Der Fotoautomat im Rathaus der VG Baunach ist bis auf 
weiteres wegen des Umbaus abgebaut worden.

Besuch des Einwohnermeldeamtes nur 
nach vorheriger Terminvereinbarung
Wir bitten um Beachtung, dass ein Besuch des Einwohner-
meldeamtes nur nach vorheriger Terminvereinbarung mög-
lich ist. Die Termine können online unter https://baunach.
communicetime.de/ oder auch telefonisch vereinbart wer-
den. Nach der Terminbuchung erhalten Sie eine E-Mail mit 
allen Unterlagen, die für Ihr konkretes Anliegen benötigt 
werden. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt, dass 
alle Anliegen zeitnah und effizient bearbeitet werden kön-
nen.
Das Einwohnermeldeamt finden Sie im 1. OG wegen des 
Rathaus-Umbaus.

Notarzt
bei lebensbedrohenden Erkrankungen: Tel 112

Apothekenbereitschaftsdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 8.00 Uhr früh und 
endet am nächsten Tag um dieselbe Zeit.

Fr 23.06.2023 Neue-Apotheke, Bamberger Str. 24,
Stegaurach Tel. 0951/2971795
Rosen-Apotheke, Troppauplatz 1A,
Bamberg, Tel. 0951/9370450

Sa 24.06.2023 St. Hedwig-Apotheke, Franz-Ludwigstr. 7,
Bamberg, Tel. 0951 / 23213
Vitale-Apotheke im Real, Emil-Kemmer-Str. 2,
Hallstadt, Tel. 0951/1339191

So 25.06.2023 Medicon-Apotheke, Pödeldorfer Str. 142,
Bamberg, Tel. 0951/5107700
St. Peter u. Paul-Apotheke,
Breitengüßbacher-Str. 46,
Kemmern, Tel. 09544 / 4895

Mo 26.06.2023 Linden-Apotheke, Siechenstr. 47,
Bamberg, Tel. 0951 / 62810
Apotheke am Rathaus, Pickelsgasse 1,
Hirschaid, Tel. 09543 /850670

Di 27.06.2023 Vita-Apotheke, Promenade 2,
Bamberg, Tel. 0951 / 22797
Glocken-Apotheke, Forchheimer Str. 47,
Strullendorf, Tel. 09543 / 820000

Mi 28.06.2023 Hainapotheke OHG, Hainstr. 3,
Bamberg, Tel. 0951 / 981360
Vitale Apotheke im Ertl, Emil-Kemmer-Str. 19,
Hallstadt, Tel. 0951/70007220

Do 29.06.2023 Franz-Ludwig-Apotheke,
Franz-Ludwig-Str. 14a, Bamberg,
Tel. 0951/51955225
Bären-Apotheke, Pfarrer-Berger-Str. 4,
Hirschaid-Sassanfahrt, Tel. 09543/442966

Fr 30.06.2023 Stadt-Apotheke,
Baunach, Tel. 09544 / 1555

Fundbüro jetzt auch online
Aktuelle Fundsachen im Bereich der Verwaltungs- 
gemeinschaft Baunach finden Sie auch auf der 
VG-Homepage www.vg-baunach.de veröffentlicht.
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Beantragung von Führungszeugnisse und 
Gewerbezentralregisterauskünften
Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge 
können Sie nun direkt beim Bundesamt für Justiz unter 
www.fuehrungszeugnis.bund.de beantragen.
Selbstverständlich stehen auch wir und unser Bürgerser-
vice-Portal Ihnen weiterhin zur Beantragung zur Verfügung.

Sprechtag des Landrats am 4. Juli
Der nächste Sprechtag von Landrat Johann Kalb findet am 
Dienstag, 4. Juli 2023 im Raum S 103 (Zugang über Haupt-
gebäude) statt. Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Bam-
berg haben von 11:30 bis 13:00 Uhr die Gelegenheit zu einem 
Gespräch mit dem Landrat.
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Es wird jedoch emp-
fohlen, sich vorab mit dem Büro des Landrates, Tel.: 0951/85-
206, in Verbindung zu setzen.

Bürgermeistersprechstunden:

Stadt Baunach: www.stadt-baunach.de
Sprechzeiten Rathaus Baunach:
Nach Vereinbarung, Vorzimmer Frau Hegenwald,  
Tel. 09544/29918

Gemeinde Reckendorf: www.reckendorf.de
Sprechzeiten Rathaus Reckendorf:
Do. 16.00 – 18.00 Uhr u. nach Vereinbarung, Tel. 09544/20307

Gemeinde Lauter: www.gemeinde-lauter.de
Sprechzeiten Rathaus Lauter:
Mi. 18.00 – 20.00 Uhr u. nach Vereinbarung, Tel. 09544/1828

Gemeinde Gerach: www.gerach.de
Sprechzeiten Rathaus Gerach:
Do. 16.00 – 18.00 Uhr u. nach Vereinbarung, Tel. 09544/6357

Verwaltungsgemeinschaft Baunach
Bamberger Str. 1, 96148 Baunach

Tel. 09544/299-0            Fax: 09544/299-20
E-Mail: poststelle@vg-baunach.de

Internet:  www.vg-baunach.de
Stadt Baunach:  www.stadt-baunach.de

Öffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft Baunach:
Mo, Do, Fr 8.00 bis 12.00 Uhr, Di 8.00 bis 15.00 Uhr,  
Do 14.00 bis 18.00 Uhr, Mittwoch geschlossen

Telefon: 09544/299 - 0
Verwaltung:  Durchwahl:
Gemeinschaftsvorsitzender 
Herr 1. Bgm. Tobias Roppelt   - 18
buergermeister@stadt-baunach.de

Vorzimmer
Frau Hegenwald (1. OG, Zimmer 18)   - 18
p.hegenwald@vg-baunach.de

Geschäftsleitung
Herr Günthner (1. OG, Zimmer 17)   - 15
c.guenthner@vg-baunach.de
Frau Rathmann (1. OG, Zimmer 17 a)   - 24
b.rathmann@vg-baunach.de

Hauptverwaltung
Frau Bayerlein (1. OG, Zimmer 20)   - 36
e.bayerlein@vg-baunach.de
Frau Reinwarth (1. OG, Zimmer 15) - 38
m.reinwarth@vg-baunach.de

Personalstelle
Frau Schmitt (1. OG, Zimmer 16)   - 46
h.schmitt@vg-baunach.de

Renten, Sozialangelegenheiten, Standesamt
Frau Saal (1. OG, Zimmer 14)   - 21
a.saal@vg-baunach.de

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Frau Schallenberg (1. OG, Zimmer 20)   - 25
d.schallenberg@vg-baunach.de

Bauamt
Herr Hojer (1. OG, Zimmer 13)   - 17
e.hojer@vg-baunach.de
Herr Moritz (1. OG, Zimmer 12)   - 23
j.moritz@vg-baunach.de

Friedhofsangelegenheiten, Bauamt
Frau Thiele (1. OG Zimmer 11)   - 29
a.thiele@vg-baunach.de

Technisches Bauamt
Herr Eichmann (EG, Zimmer 9)   - 49
a.eichmann@vg-baunach.de
Herr Morgenroth (EG, Zimmer 9)   - 12
t.morgenroth@vg-baunach.de

Einwohnermeldeamt
Frau Schöpplein, Frau Nehr (EG, Zimmer 8)   - 10
r.schoepplein@vg-baunach.de, n.nehr@vg-baunach.de
Frau Schley (EG, Zimmer 6)   - 13
a.schley@vg-baunach.de

Amtsblatt, Einwohnermeldeamt
Frau Kaim (EG, Zimmer 7)   - 11
amtsblatt@vg-baunach.de

Kämmerei
Frau Müller (EG, Zimmer 4)   - 16
d.mueller@vg-baunach.de
Herr Schmitt (EG, Zimmer 3)   - 37
a.schmitt@vg-baunach.de

Steuern, Gebühren
Frau Jäger (EG, Zimmer 2)   - 31
s.jaeger@vg-baunach.de

Kasse
Herr Wolfschmidt (EG, Zimmer 2)   - 33
m.wolfschmidt@vg-baunach.de
Frau Trautmann (EG, Zimmer 3)   - 32
a.trautmann@vg-baunach.de
Frau Gütlein (EG, Zimmer 3)   - 32
h.guetlein@vg-baunach.de

Notfallnummern bei Störung der Wasserversorgung
Baunach und
Daschendorf

09544/985431 Wasserwart
Schmittlutz Ulrich

Priegendorf, 
Dorgendorf,
Godeldorf und
Godelhof

09536/780 Veitensteingruppe

Reckenneusig und
Leucherhof

0170/3325671 WZV Reckendorf
Wasserwart
Matthias Müller

Reckendorf
mit allen Ortsteilen

0170/3325671 WZV Reckendorf
Wasserwart
Matthias Müller

Lauter
mit allen Ortsteilen

09536/780 Veitensteingruppe

Gerach
und Mauschendorf

0151/15617488 Bürgermeister 
Günther

Anzeigenservice wird bei uns  
ganz  G R O S S  geschrieben!
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Amtstage des Notars in Ebern
Der nächste Sprechtag des Notars in Ebern findet im Juni 2023 
am Donnerstag, den 29. Juni 2023, im Bürgerhaus Lechner-
Bräu (kleiner Sitzungssaal), Überkumstraße 17 in Baunach, 
ab 14.15 Uhr, statt.
Um telefonische Voranmeldung an der Amtsstelle des Notars 
unter Tel. 09531/713 wird gebeten.

Prüfung der Standfestigkeit der 
Grabdenkmäler (Grabsteine) auf den 
Friedhöfen der Verwaltungsgemeinschaft 
Baunach
Nach der Unfallverhütungsvorschrift für Friedhöfe und Krema-
torien (VSG 4.7 § 9) ist die Verwaltungsgemeinschaft Baunach 
als Betreiber der Friedhöfe verpflichtet eine Prüfung der Stand-
festigkeit der Grabmäler (Grabsteine) durchzuführen.
Durchgeführt wird die Prüfung durch den Sachverständigen 
Klaus Stolzenberger aus Würzburg. Die Prüfung erfolgt im Zeit-
raum vom:

04.07.2022 – 08.07.2022
auf allen Friedhöfen der Verwaltungsgemeinschaft Baunach 
(Baunach, Priegendorf, Dorgendorf, Reckenneusig, Lauter, 
Gerach, Reckendorf).
Wir bitten dies zur Kenntnis zu nehmen. Nicht mehr stand-
feste Grabsteine werden gekennzeichnet und die Grabinhaber 
benachrichtigt.

Hinweis an alle Vereine und Verbände
Würdigung des ehrenamtlichen Engagements 
durch den Landkreis Bamberg
Der Kultur- und Sportausschuss hat im Jahr 2003 durch Richt-
linien festgelegt, Ehrenamtliche in den Bereichen Kultur, Sport, 
Soziales und Gesellschaftspolitik für 20- bzw. 10-jähriges 
ehrenamtliches Engagement zum Wohle des Landkreises aus-
zuzeichnen. Außerdem wurde die Vergabe eines Sonderprei-
ses in Form eines Geldpreises für Vereine mit hervorragender 
Jugendarbeit ins Leben gerufen.
Vorschlagsberechtigt für diese Auszeichnungen sind der Land-
rat, die Bürgermeister, die Mitglieder des Kreistages, der BLSV, 
der Bayer. Sportschützenbund sowie der Bayer. Rad- und 
Kraftfahrverbund Solidarität, im kulturellen und sozialen Berei-
chen sind es die Vorsitzenden der hier tätigen Verbände, Ver-
eine oder sonstigen gemeinnützigen Organisationen.
Formulare für die Ehrungsvorschläge sind im Internet auf der 
Seite des Landkreises www.landkreis-bamberg.de unter der 
Rubrik „Formulare und Broschüren“ - „Kultur und Sport“ jeder-
zeit abrufbar.
Die Vorschläge sind bis spätestens 01. Juli 2023 beim Landrat-
samt Bamberg - Fachbereich Kultur und Sport - einzureichen. 
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Alt (Tel.Nr. 0951-
85622) gerne zur Verfügung.

Landratsamt Bamberg
Beim Gartengießen und Bewässern 
auch an den Gewässerschutz denken!
Durch den geringen Niederschlag in den vergangenen Wochen 
benötigen Pflanzen ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit. Bei 
Wasserentnahmen aus Oberflächengewässer ist dabei jedoch 
dringend zu beachten, dass nicht nur Blumen und Gemüse-
pflanzen vom Austrocknen bedroht sind, sondern dass auch 
die in den Gewässern lebenden Tiere und Pflanzen ohne Was-
ser nicht überleben können.
Bereits im Frühjahr wurden Niedrigwasserstände verzeichnet. 
Daher können bei länger anhaltenden Trockenperioden auch 
sehr schnell wieder kritische Wasserstände erreicht werden. 
Ebenso können ansteigende Wassertemperaturen für die Lebe-
wesen in den Gewässern problematisch werden. Jede Wasse-
rentnahme belastet dann die Gewässer zusätzlich. 

Öffnungszeiten der Grüngutcontainer 
und des Miniwertstoffhofs 
in der VG Baunach
Baunach:
Grüngutcontainer
Standort: Parkplatz am alten Sportplatz in der Bahnhof-
straße.

Reckendorf:
Grüngutcontainer
Standort: Bahnhofstraße, alte Kläranlage

Lauter:
Grüngutcontainer
Standort: Schulstraße zwischen den 2 Sportplätzen

Gerach:
Miniwertstoffhof und Grüngutcontainer
Standort: am Bauhof, gegenüber dem Friedhofparkplatz
Dienstag von ....................................16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag von ................................11.00 Uhr bis 13.00 Uhr
und von .............................................16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag von .....................................12.00 Uhr bis 15.00 Uhr
bis Ende Oktober
Der nächste Wertstoffhof ist in Breitengüßbach an der B 4 
Richtung Rattelsdorf. Die Öffnungszeiten stehen im Abfall-
kalender des Landkreis Bamberg.

Hallenbad Baunach
Adresse: Verbandsschule Baunach, Basteistraße 8-10,
Tel.-Nr. 09544/98613-18
Öffnungszeiten
Montag  ...................................................18.00 bis 21.00 Uhr
Dienstag  .................................................18.00 bis 21.00 Uhr
Mittwoch ............................................................. geschlossen
Donnerstag .............................................  18.00 bis 21.00 Uhr
Freitag  ....................................................18.00 bis 21.00 Uhr
Samstag  .................................................14.00 bis 17.00 Uhr
Sonntag  ..................................................09.00 bis 12.00 Uhr
Saisonstart: 
jeweils mit Beginn der 2. Woche des Schuljahres
Saisonende: jeweils zum 01. Juli des Schuljahres
Kein Badebetrieb ist an folgenden Tagen:
Neujahr (01. Januar), Hl. Drei Könige (06. Januar), 
Faschingssamstag bis einschließlich Faschingsdienstag, 
Karfreitag bis einschließlich Ostermontag,Tag der Arbeit (01. 
Mai), Christi Himmelfahrt, Pfingstsamstag bis einschließlich 
Pfingstmontag, Fronleichnam, Allerheiligen (01. November), 
Buß- und Bettag, Tag der Deutschen Einheit (03. Oktober), 
Heiligabend bis einschließlich
2. Weihnachtsfeiertag (24. bis 26. Dezember), Silvester (31. 
Dezember)
Eintrittspreise
Erwachsene (ab 16 Jahren) 3,00 €
Kinder und Jugendliche (6-15 Jahre) 2,50 €
Schwerbehinderte (Grad der Behinderung 50 % und höher) 
2,50 €
Zehnerkarten
Erwachsene 27,00 €
Kinder und Jugendliche 22,50 €
Schwerbehinderte (Grad der Behinderung 50 % und höher) 
22,50 €
Verbilligte Familienkarten (für Eltern u. deren Kinder)
Familientageskarte 7,00 €
Familien-Zehnerkarte 65,00 €
Für Inhaber einer Ehrenamtskarte wird gegen Vorlage der 
Ehrenamtskarte und eines amtlichen Ausweisdokumentes 
keine Eintrittsgebühr erhoben.
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kritisch. Denn durch die hohen Temperaturen ist auch weniger 
Sauerstoff im Wasser. Allerdings bleibt uns das als Landbewoh-
nern meist verborgen.“
Der Mindestpegel ist eine von sechs Regeln, welche die 
Arbeitsgruppe Partner für den Main bereits 2005 für ein natur-
verträgliches Kanufahren aufgestellt hat. Dazu gehört, nur in 
Fließrichtung zu fahren, nur an den gekennzeichneten Anle-
gestellen ein- und auszusteigen, in kleinen Gruppen zu fah-
ren und ausreichend Abstand zu Biotopen wie flachen Fluss-
bereichen, Altarmen und Kiesinseln zu halten. Außerdem soll 
der Obermain nur in der Zeit zwischen 9 Uhr früh und 18 Uhr 
abends befahren werden. Diese Regeln gelten für die gut 35 
km freie Fließstrecke zwischen Hausen und Hallstadt und den 
Abschnitt zwischen Hochstadt a. Main und Michelau i. OFr., 
die als europäisches NATURA 2000 Gebiete besonders für den 
Artenschutz wichtig sind. „Das ist unser heimischer Amazonas, 
für den wir in der Region eine besondere Verantwortung haben 
und ich danke besonders den Kanuvermietern, die das mittra-
gen und weitergeben“ so Anne Schmitt.
Weiterhin Kanu gefahren werden kann im Landkreis Lichtenfels 
zwischen Michelau i. OFr. und Hausen, auf dem Großen See 
Breitengüßbach (Lkr. Bamberg) und auf dem gesamten Main 
flussabwärts ab Hallstadt (Lkr. Bamberg) sowie auf Itz oberhalb 
von Rattelsdorf. Der jeweils aktuelle Wasserstand am Pegel 
Kemmern kann per Telefon unter 01804-370037-524 (0,20€ pro 
Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen) 
oder unter www.hnd.bayern.de abgerufen werden. Informatio-
nen zum Wasserwandern auf dem gesamten Main finden Sie 
unter www.main-wasserwandern.de
Vorschläge für eine klimafreundliche Tour mit Bus&Bahn-
Anreise finden sie hier
https://www.flussparadies-franken.de/projekte/kanuwandern-
main/kanutouren/

Bei ausreichendem Wasserstand ist eine Kanutour auf dem 
Obermain ein echtes Naturerlebnis. Für das naturverträgli-
che Paddeln bitte die sechs Regeln der Partner für den Main 
beachten: gekennzeichnete Anlegestellen nutzen, Mindestwas-
serstand beachten, nur zwischen 9 und 18 Uhr aufs Wasser, 
mit der Strömung und in kleinen Gruppen fahren und Abstand 
zu Biotopen halten. Foto: Thomas Ochs.

DB Regio Bayern / Agilis
Baubedingte Fahrplanänderungen im Bereich von DB Regio 
Bayern / Agilis
• Schienenersatzverkehr
• Ausfälle
• Geänderte Fahrzeiten
Nähere Informationen finden Sie unter Desktop-Website www.
bahn.de/bauarbeiten und mobilen Website bauarbeiten.bahn.
de/mobile oder Download im App Store / Google Play Store 
oder über http://bauarbeiten.bahn.de/apps
agilis.de/abweichungen

Daher ist besonders bei dauerhaft heißer und trockener Wet-
terlage auf eine sparsame Wasserentnahme zu achten (z. B. 
kein Beregnen von Wiesenflächen). Die Wasserentnahme darf 
zu keiner nachteiligen Veränderung des Gewässers führen und 
muss bei geringem Wasserstand unterbleiben.
Das Landratsamt Bamberg weist im Interesse des Gewässer-
schutzes auf die bestehende Rechtslage hin:
Das Entnehmen von Wasser aus oberirdischen Gewässern 
(Flüsse, Bäche, Gräben, Seen und Teiche) bedarf nach den 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen grundsätzlich einer 
wasserrechtlichen Gestattung, die vorher beim Landratsamt zu 
beantragen ist. Ausnahmen von dieser generellen Erlaubnis-
pflicht bestehen nur in engen Grenzen, d. h. nur dann, wenn 
die Wasserentnahme unter den sog. Gemeingebrauch bzw. 
den Eigentümer- oder Anliegergebrauch am Gewässer fällt.
Gemeingebrauch
Der Gemeinverbrauch steht grundsätzlich jedermann zu. Dabei 
ist jedoch zu berücksichtigen, dass die erlaubnisfreie Wasse-
rentnahme nur in geringen Mengen z. B. durch Schöpfen mit 
Handgefäßen erfolgen darf. Eine Entnahme etwa durch Entnah-
meleitung mit oder ohne Pumpe ist im Rahmen des Gemeinge-
brauchs lediglich aus Flüssen mit größerer Wasserführung und 
auch dort nur in geringen Mengen für das Tränken von Vieh 
und den häuslichen Bedarf der Landwirtschaft möglich. Die 
Feldbewässerung (außerhalb der Hofstätte) scheidet jedoch 
aus.
Eigentümer- und Anliegergebrauch
Der Eigentümergebrauch an einem oberirdischen Gewässer 
setzt zunächst voraus, dass der Nutzer überhaupt Eigentümer 
des Gewässergrundstückes ist. Aber auch dann darf Wasser 
für den eigenen (auch landwirtschaftlichen) Bedarf nur entnom-
men werden, wenn dadurch keine nachteiligen Veränderungen 
der Eigenschaften des Wassers, keine wesentliche Verminde-
rung der Wasserführung, keine andere Beeinträchtigung des 
Wasserhaushaltes und keine Beeinträchtigung anderer zu 
erwarten ist.
Bei anhaltender Trockenheit und entsprechend niedrigen Was-
serständen haben jedoch bereits geringfügige Wasserentnah-
men nachteilige Auswirkungen auf die Gewässerökologie v. a. 
in den kleineren Gewässern (Fischsterben, trockenes Bach-
bett), so dass die Wasserentnahme nicht mehr vom Eigentü-
mer- bzw. Anliegergebrauch gedeckt ist.
Diese Einschränkungen gelten im vollen Umfang auch für den 
Anliegergebrauch. (Anlieger sind Eigentümer von an oberirdi-
sche Gewässer angrenzenden Grundstücken und die zur Nut-
zung der Grundstücke Berechtigten). Ein Anliegergebrauch an 
Bundeswasserstraßen oder sonstigen Gewässern, die schiffbar 
oder künstlich errichtet sind, ist grundsätzlich ausgeschlossen.
Zudem sind Einbauten jeder Art im Gewässer, die zum Zwecke 
des Aufstauens ohne vorherige Gestattung errichtet wurden, in 
jedem Falle verboten und müssen beseitigt werden.
Das Landratsamt Bamberg bittet daher um größte Zurückhal-
tung bei der Wasserentnahme in sommerlichen Trockenperio-
den. Mit verstärkten Kontrollen ist zu rechnen. Verstöße gegen 
die wasserrechtlichen Vorschriften können als Ordnungswid-
rigkeiten mit empfindlichen Bußgeldern geahndet werden. 
Darüber hinaus müsste das Landratsamt zum Schutze des 
Wasserhaushalts kostenpflichtige Anordnungen erlassen und 
nötigenfalls Zwangsgelder festsetzen.
Ein solches Vorgehen sollte sich jedoch im Interesse aller Betei-
ligten vermeiden lassen.

Niedrigwasser am Obermain:  
Kanupegel auf Rot
Lkr. Lichtenfels/Lkr. Bamberg. Die Klimaerwärmung setzt den 
Main und die Natur unter Stress. Es ist nach 2017, 2018 und 
2022 das vierte Mal, dass bereits Mitte Juni zu wenig Wasser 
im Fluss ist. Am 14.06.2023 ist der Mainpegel bei Kemmern 
unter den festgelegten Mindestwert von 2,20 m gefallen. Damit 
ist der Kanuverleih auf dem Obermain zwischen Hausen (Lkr. 
Lichtenfels) und Hallstadt (Lkr. Bamberg) eingestellt. Das 
Flussparadies Franken bittet alle SUPler und privaten Kanuten, 
diese Strecke ab sofort nicht mehr zu befahren. Geschäftsfüh-
rerin Anne Schmitt sagt: „Für die Fische und alle anderen Lebe-
wesen unter Wasser ist Niedrigwasser im Sommer besonders wittich.de/gruss

Glückwunsch-Anzeigen online aufgeben
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Der Abgabeschluss für die Angebote im diesjährigen Sommer-
ferienprogramm ist vorbei und jetzt zimmert das Team aus den 
Jugendbeauftragten und JAM wieder ein wundertolles und viel-
fältiges Programm für alle Kinder und Jugendlichen in der VG 
Baunach. Wir wollen uns schon jetzt bei Allen bedanken, die 
ein Angebot abgegeben haben!
Das Sommerferienprogramm findet ihr, wie auch schon in den 
letzten Jahren, online auf der Homepage der VG Baunach. 
Aber nicht gleich losklicken! Das Sommerferienprogramm ist 
ab Freitag, den 07. Juli verfügbar und auch der Anmeldezeit-
raum für alle Aktionen beginnt an diesem Tag. Sollte bei den 
jeweiligen Aktionen nichts anderweitiges vermerkt sein, ist der 
Anmeldeschluss für die Aktion der 24.07. Genug Zeit also, um 
euch für eure Lieblings-Aktionen anzumelden!
Wir freuen uns schon gewaltig auf viele tolle Aktionen und wun-
derschöne Sommerferien mit euch!
Liebe Grüße,
die Jugendbeauftragten der VG Baunach und das JAM-Team
JuPa-Wahl 2023 – Infoveranstaltung für alle Interessierten!

Dieses Jahr findet die Neuwahl des Baunacher Jugendparla-
ments statt! Für alle Interessierten, die über eine Kandidatur 
nachdenken und auch alle, die gerne erfahren wollen, was das 
JuPa so macht, findet am 23.06. ab 16 Uhr eine Infoveranstal-
tung im Jugendtreff Baunach statt! Hier erfahrt Ihr außerdem, 
wie ihr kandidieren könnt. Weitere Infos werden auch bald über 
Social Media und hier im Mitteilungsblatt folgen!

gez. Tobias Roppelt
Gemeinschaftsvorsitzender

JAM – JugendArbeitsModell  
in der VG Baunach
Ansprechpartner*innen:

Christopher Blenk

lfd. Pädagogik B.A.
Jugendpflege
Telefon: 0173 5745604
(Di-Fr, 10-17 Uhr)
E-Mail: christopher.blenk@iso-ev.de
Betreuung wechselnd 
in allen Gemeinden

Felix Kranich

Studium Realschullehramt
Jugendarbeit
Betreuung in Reckendorf

Jasmin Neeb

Studium
Gymnasiallehramt
Jugendarbeit Betreuung in Baunach

Johanna Stegner BOS Bamberg

Jugendarbeit Betreuung in Baunach, 
Lauter und Gerach

Öffnungszeiten der Jugendtreffs 
in der VG Baunach :
Mittwoch:
Offener Treff (ab 5. Klasse) –
Ziegelgasse 12 16:30 – 18:30 Uhr
Donnerstag:
Kidstreff Baunach (ab 2. Klasse) –
Zentweg 7 15:00 – 17:00 Uhr

Freitag
Offener Treff Lauter (ab 2. Klasse) – Schulstraße 9
15:00 – 17:00 Uhr
Offener Treff Baunach (ab 5. Klasse) – Zentweg 7
16:00 – 18:00 Uhr
Offener Treff Gerach (ab 9 Jahren) – Kindergartenweg 3
18:00 – 20:00 Uhr
*Unser wöchentliches Programm wird immer Dienstags auf 
Instagram @jamvgbaunach und Facebook „JAM VG Bau-
nach“ veröffentlicht!*
Das Sommerferienprogramm der VG Baunach 2023 – online 
ab dem 07.07.

Familienanzeigen!
Teilen Sie es in Ihrer Heimat- und  

Bürgerzeitung mit – einfach bequem 

ONLINE BUCHEN:  anzeigen.wittich.de
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Fundbüro
Es wurde ein Fahrrad, ein Schlüsselmäppchen mit drei Schlüs-
seln, ein Seidentuch und eine Gartenschere abgegeben. Nach-
fragen im Rathaus Baunach, Tel.: 299-13, zu den üblichen Öff-
nungszeiten.

Bekanntmachung nach § 50 Abs. 
5 des Bundesmeldegesetzes über 
das Widerspruchsrecht gegen 
Melderegisterauskünfte an Parteien und 
Wählergruppen
Nach § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) darf die 
Gemeinde als Meldebehörde im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen den Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen Auskunft aus dem Melderegis-
ter über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschrif-
ten von Wahlberechtigten erteilen, die nach ihrem Lebensalter 
bestimmten Gruppen zugeordnet werden (sog. Gruppenaus-
kunft). Die davon Betroffenen haben das Recht, der Übermitt-
lung ihrer Daten zu widersprechen. Dieser Widerspruch kann 
schriftlich oder mündlich bei der Meldebehörde eingelegt wer-
den; er bedarf keiner Begründung, ist von keinen Vorausset-
zungen abhängig und gilt solange, bis er durch eine gegentei-
lige Erklärung widerrufen wird.
Die Gemeinde bzw. Meldebehörde darf, falls einer Datenüber-
mittlung nicht widersprochen wurde, Daten nur in den sechs 
der Wahl oder Abstimmung vorausgehenden Monaten übermit-
teln.
Baunach, 23.06.2023
Gez. Roppelt
Erster Bürgermeister

Die Behindertenbeauftragte informiert
Das Ferienprogramm der Stadt Baunach richtet sich natürlich 
auch an Kinder und Jugendliche mit Behinderung.
In Kooperation mit der Lebenshilfe Bamberg e.V. werden bei 
den Angeboten inklusive Rahmenbedingungen geschaffen, 
sodass Kinder und Jugendliche mit Behinderung und mit 
Wohnsitz in der Stadt Baunach am regulären Ferienprogramm 
der Verwaltungsgemeinschaft Baunach teilnehmen können.

„Region – Bamberg inklusiv “ der Lebenshilfe Bamberg e.V.
* klärt im persönlichen Gespräch den notwendigen Unterstüt-
zungsbedarf sowie die Voraussetzungen, die das Kind bzw. 
der Jugendliche für eine Teilnahme benötigt.
* berät bei der Auswahl des Ferienprogramms.
* stellt bei Bedarf eine persönliche Assistenz zur Seite, die das 
Kind bzw. den Jugendlichen begleitet und unterstützt.
Die Assistenz ist aufgrund einer Kooperation mit der Stadt Bau-
nach kostenfrei.
Wichtig: Bitte nehmen Sie nach einer Anmeldung in jedem Fall 
direkt Kontakt mit Frau Melanie Bernt von der Lebenshilfe Bam-
berg e.V. auf, wenn eine Assistenz benötigt wird.

Kontakt:
„Region - Bamberg inklusiv “ der Lebenshilfe Bamberg e.V.
Moosstr. 75, 96050 Bamberg
Frau Melanie Bernt
Tel: 0951 - 1897 2104
melanie.bernt@lebenshilfe-bamberg.de
PS: Die Lebenshilfe ist immer wieder auf der Suche nach geeig-
neten Assistenzkräften. Wer sich angesprochen fühlt und sich 
vorstellen kann, Kinder und Jugendliche beim Ferienprogramm 
zu begleiten, kann sich gerne ebenfalls unter den angegebe-
nen Kontaktdaten melden.
Gez.
Sabine Saam
Behindertenbeauftragte

Öffentliche Sitzung  
des Bau- und Umweltausschusses
Am Dienstag, 11.07.2023, um 18.00 Uhr findet eine öffentliche 
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Stadtrates statt.
Anträge, die in dieser Sitzung beraten werden sollen, müssen 
bis Donnerstag, 29.06.2023 bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Baunach eingehen.

Stadtradeln 2023
Bildersuchfahrten mit gemütlicher Einkehr
Lernt die direkte Umgebung eures Wohnortes kennen, in 
dem ihr euch auf eine besondere Suchfahrt begebt. Durch 
eine Initiative des Baunacher Freundeskreises wurden 3 
Touren entwickelt. Sucht Bilder von bestimmten Punkten im 
Umland, anhand derer ihr eine Fahrradtour absolviert. Zwi-
schendrin oder zum Abschluss könnt Ihr gemütlich einkeh-
ren.
Rätselspaß, sportliche Betätigung und Geselligkeit kom-
men also nicht zu kurz.
Für wen?
Jung und Alt, die gerne radeln und rätseln
Wie lange?
ca. 2 Stunden je nach Anzahl der Stationen und Teilnehmenden
Was bringts?
Gemeinschaft und Natur erleben – sich sportlich und nachhal-
tig betätigen – Gemeinsamer Abschluss – Heimat besser ken-
nenlernen und sich besser orientieren – Kilometer beim Stadt-
radeln sammeln
Viel Spaß beim Rätseln und Einkehren!
Rätsel zum Herunterladen: https://tourismus-baunach.de/
radfahren/

Gr u s s-An z e i G e n z u m Ge b u r t s t A G: 
w w w.w i t t i c h.d e
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Landesentwicklung und Energie beworben und eine Förder-
zusage erhalten. Somit können Dienstleistungen der Ener-
gieagentur Nordbayern, welche in Zusammenhang mit der 
Planung von Windkraftanlagen entstehen, kostendeckend 
abgerechnet werden. Dies gilt für alle möglichen Windkraftpro-
jekte in der VG Baunach.

1.4. Maibaumaufstellung 28.04.2023

Am Freitag, den 28.04. findet um 18h wieder die traditionelle 
Maibaumaufstellung statt. Treffpunkt für den Umzug ist wie 
immer am Bahnhof. Ich würde mich sehr freuen, wenn wie im 
vergangenen Jahr wieder viele Vereine und Organisationen teil-
nehmen. Danke bereits jetzt an alle Beteiligten, welche sich bei 
dieser schönen Traditionsveranstaltung engagieren!

1.5. Frühlingsmarkt 30.04.2023

Am Sonntag, den 30.04. findet wieder ein Frühlingsmarkt statt. 
Über 50 Teilnehmer werden mitwirken. Es ergeht herzliche Ein-
ladung.

1.6. Sachbeschädigung durch Graffiti

Die Sachbeschädigung durch Schmierereien und Graffiti 
konnte durch die Kriminalpolizei ermittelt werden, der Täter ist 
gefunden worden und Erster Bürgermeister Roppelt wird Straf-
antrag stellen. Es waren auch Parolen und Zeichen mit rechter 
Gesinnung angebracht worden, dies ist kein Kavaliersdelikt. 
Toleranz wäre hier fehl am Platz.

2. Bekanntgabe der nichtöffentlich gefassten Beschlüsse 
aus der letzten Sitzung

Aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung gab Erster Bürger-
meister Roppelt bekannt, dass der Stadtrat dem Abschluss 
eines städtebaulichen Grundvertrages zur Aufstellung eines 
Bebauungsplanes „Lauterer Weg“ in Dorgendorf mit dem Vor-
habenträger zugestimmt hat.

3. Bericht aus der Jugendversammlung durch Kreisju-
gendpfleger Oliver Schulz

Erster Bürgermeister Roppelt begrüßte zu diesem Tagesord-
nungspunkt Kreisjugendpfleger Oliver Schulz. Dieser berich-
tete von der ersten Jugendversammlung am 28.02.2023 in 
Baunach. Die Präsentation wird der Niederschrift beigefügt und 
ist im Bürgerinformationsportal verfügbar.
Der Vorsitzende bedankte sich bei Herrn Schulz für dessen 
Einsatz für die Jugendlichen und verabschiedete ihn um 18.31 
Uhr.

4. Organisationsuntersuchung zur Bauhofkooperation – 
Freigabe der Projektphase 1 und Beschluss zur Weiter-
führung der Projektphase 2 (Ausarbeitung Feinkonzept)

Die Ergebnisse der Projektphase 1 (Grundlagenermittlung und 
fachliches Grobkonzept) wurden bereits ausführlich vorgestellt, 
die Mitglieder des Gemeinderates hatten den entsprechenden 
Bericht erhalten. Nun muss die Projektphase 1 freigegeben 
werden, um mit der Erstellung eines Feinkonzeptes (Projekt-
phase 2) fortfahren zu können.

Beschluss: 16 : 0

Der Stadtrat hat Kenntnis von den Ergebnissen der Projekt-
phase 1 (Grundlagenermittlung und fachliches Grobkon-
zept) der Organisationsuntersuchung zu einer möglichen 
Bauhofkooperation innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft 
Baunach. Die Projektphase 1 wird vom Stadtrat gebilligt 
und freigegeben.
Die Verwaltungsgemeinschaft Baunach wird ermächtigt, 
die Projektphase 2 (Ausarbeitung Feinkonzept) bei der 
Bayerischen Akademie für Verwaltungs-Management zu 
beauftragen. Hierzu soll die Zusammenlegung der Bauhöfe 
einschließlich des Betriebs der Kläranlagen und der Was-
serversorgung auf Ebene der Verwaltungsgemeinschaft als 
optimierter Regiebetrieb genauer untersucht werden.
Sollten nicht alle vier Gemeinden der Verwaltungsgemein-
schaft Baunach einen gleichlautenden Beschluss fassen, 
erfolgt eine erneute Beratung innerhalb des Stadtrates.

5. Städtisches Ortsrecht - Neuerlass einer „Satzung über 
die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlun-
gen im eigenen Wirkungskreis der Stadt Baunach (Kos-
tensatzung - KS)“

Niederschrift über die öffentliche Sitzung 
des Stadtrats Baunach am 18.04.2023
Stadtrat Baunach   B-SR/04/2023
Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrats Bau-
nach am 18.04.2023
Tagesordnung

Öffentlicher Teil
1. Kurzbericht des Bürgermeisters
1.1. Realisierungswettbewerb - Sanierung und Umbau 

des ehemaligen Rathauses und Heimatmuseums zum 
Museum „Stadt am Fluß“

1.2. Special Olympics World Games 18.06.2023
1.3. Förderprogramm Windkümmerer 2.0
1.4. Maibaumaufstellung 28.04.2023
1.5. Frühlingsmarkt 30.04.2023
1.6. Sachbeschädigung durch Graffiti
2. Bekanntgabe der nichtöffentlich gefassten Beschlüsse 

aus der letzten Sitzung
3. Bericht aus der Jugendversammlung durch Kreisjugend-

pfleger Oliver Schulz
4. Organisationsuntersuchung zur Bauhofkooperation – Frei-

gabe der Projektphase 1 und Beschluss zur Weiterfüh-
rung der Projektphase 2 (Ausarbeitung Feinkonzept)

5. Städtisches Ortsrecht - Neuerlass einer „Satzung über 
die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlun-
gen im eigenen Wirkungskreis der Stadt Baunach (Kos-
tensatzung - KS)“

6. Sonstiges - Anfragen gemäß § 31 GeschO
6.1. Veranstaltung Mittelaltermarkt am Baggersee
6.2. Neue Farbgestaltung der Rathausfassade
6.3. Wiederherstellung der Schäden Hochwasserdamm
6.4. Stand zum Flurbereinigungsverfahren
6.5. Stand zum Bauantrag Mehrzweckhalle
Um 18:00 Uhr eröffnete Erster Bürgermeister Tobias Roppelt 
die Sitzung des des Stadtrats Baunach.
Öffentlicher Teil

1. Kurzbericht des Bürgermeisters
1.1. Realisierungswettbewerb - Sanierung und Umbau 

des ehemaligen Rathauses und Heimatmuseums 
zum Museum „Stadt am Fluß“

Der Realisierungswettbewerb - Sanierung und Umbau des ehe-
maligen Rathauses und Heimatmuseums zum Museum „Stadt 
am Fluß“ ist gestartet. Bei einer ersten Vorbesprechung mit den 
Sach und Fachpreisrichtern wurde ein Auslobungstext entwor-
fen. Die Architekturbüros können sich nun bewerben und Rück-
fragen zum Projekt stellen. Es zeichnet sich bereits jetzt eine 
hohe Beteiligung ab. Ende Juli wird dann die Preisgerichtsit-
zung mit Bekanntgabe der Ergebnisse stattfinden.

1.2. Special Olympics World Games 18.06.2023

Das Jahr 2023 steht im Zeichen der Special Olympics World 
Games in Berlin und auch der Landkreis Bamberg macht aktiv 
mit und bringt alle und alles in Bewegung. Gerade in Anbe-
tracht der letzten Jahre, in denen Bewegung im wirklichen 
Leben schwierig war ist dies ein klarer Aufruf wieder mehr Spaß 
und Emotionen Sport und Bewegung in unser Leben zu brin-
gen.
Es freut mich sehr, dass sich auch die Stadt Baunach an die-
sem Aktionstag beteiligt. Termin ist Sonntag, der 18.06. von 
13-17 Uhr auf der städtischen Sportanlage. Mit dabei sind der 
FC Baunach, die DJK Priegendorf, Faschingsclub Narretei, die 
Vielharmonie des Musikvereins, unsere Feuerwehren, JAM, das 
Jugendparlament, unser Jugendbeauftragter sowie unsere 
Seniorenbeauftragte. Es wird den ganzen Nachmittag über tolle 
Angebote geben und ich lade bereits jetzt herzlich dazu ein 
teilzunehmen und sich den Termin vorzumerken. Vielen Dank 
an Stadträtin Sabine Saam, Stadtrat Dominik Czepluch sowie 
Frank Köhler und Marcus Loch, welche die Planung und Orga-
nisation übernommen haben.

1.3. Förderprogramm Windkümmerer 2.0

Die VG Baunach hat sich erfolgreich beim Förderprogramm 
Windkümmerer 2.0 des Bay. Staatsministeriums für Wirtschaft, 
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des Umbaus mit abstimmen konnten. Dritter Bürgermeister 
Wacker erklärte, er ist nicht mit der neuen Farbauswahl der 
Rathausfassade einverstanden. Die gewählten Farben seien 
zwar modern, würden aber weder dem historischen Gebäude 
noch der Umgebung entsprechen. Die Stadtfarben sind Gelb 
und die Vorgänger hätten sich schon viele Gedanken gemacht, 
als sie das Rathaus einst gelb strichen.

6.3. Wiederherstellung der Schäden Hochwasserdamm

Stadtratsmitglied Roppelt fragte, ob die Schäden am Hochwas-
serdamm durch den Verursacher wieder hergestellt wurden, 
was der Vorsitzende bejahte.

6.4. Stand zum Flurbereinigungsverfahren

Stadtratsmitglied Fößel fragte, ob es schon ein Abnahmepro-
tokoll zur Flurbereinigung gäbe. Erster Bürgermeister Roppelt 
erklärte, dass die Neuverteilung der Flurstücke erst zum 1.7. 
ins Grundbuch übertragen wird.

6.5. Stand zum Bauantrag Mehrzweckhalle

Stadtratsmitglied Fößel fragte, was der Stand zum Bauantrag 
Mehrzweckhalle sei. Erster Bürgermeister Roppelt erklärte, 
dass der Antrag noch beim Landratsamt sei und auf die 
Genehmigung gewartet werde.
Weitere Wortmeldungen lagen nicht vor, der Vorsitzende been-
dete den öffentlichen Teil der Sitzung um 18.42 Uhr.
Ein nichtöffentlicher Teil schloss sich an.
Der Vorsitzende:
Roppelt
Erster Bürgermeister

Stadtbücherei

Überkumstraße 17

96148 Baunach
Tel.-Nr. 09544/9846777

Öffnungszeiten
Dienstag  .......................................... 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch  .......................................... 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag  .....................................  17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Sonntag ............................................ 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

gez. Roppelt
Erster Bürgermeister

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
Am Mittwoch, 12.07.2023 um 18.00 Uhr findet eine öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates Reckendorf statt.
Anträge, die in dieser Sitzung beraten werden sollen, müssen 
bis Donnerstag, 29.06.2023 bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Baunach oder im Rathaus in Reckendorf eingehen.

Bau- und Umweltausschuss  
der Gemeinde Reckendorf
Der geplante Bau- und Umweltausschuss am 28.06.2023 
entfällt.
Die nächste Sitzung, findet am Mittwoch 26.07.2023 im 
Sitzungssaal des Rathauses Reckendorf statt. Anträge, 
die in dieser Sitzung behandelt werden, müssen bis Don-
nerstag, 13.07.2023 in der Verwaltungsgemeinschaft Bau-
nach eingehen.

Die Aufgaben der Gemeinden sind unterschiedlichen, sog. 
Wirkungskreisen, zuzuordnen. Während die Aufgaben des 
„eigenen Wirkungskreises“ die ursprünglichen Aufgaben der 
Gemeinde sind (z.B. Feuerwehrwesen, Abwasserentsorgung 
und Wasserversorgung), wurden die Aufgaben des „übertra-
genen Wirkungskreises“ vom Staat auf die Gemeinden übertra-
gen (z.B. Paß- und Meldewesen, Standesamt).
Die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden in 
eigener Zuständigkeit von der Verwaltungsgemeinschaft durch-
geführt (Art. 4 Abs. 1 Satz 1 VGemO). Die Kosten für diese 
Amtshandlungen werden aufgrund des Kostengesetzes des 
Freistaates erhoben und fließen der Verwaltungsgemeinschaft 
zu.
Die Aufgaben des eigenen Wirkungskreises werden zwar 
von Beschäftigten der Verwaltungsgemeinschaft bearbeitet, 
diese Aufgaben liegen aber weiterhin in der Zuständigkeit der 
Gemeinden. Die Verwaltungsgemeinschaft wird insofern als 
Behörde der Gemeinden tätig. Die Kosten für Amtshandlun-
gen des eigenen Wirkungskreises werden gemäß Art. 20 des 
Kostengesetzes durch Satzung festgelegt. Diese Kosten fließen 
auch direkt den Gemeinden und nicht der Verwaltungsgemein-
schaft zu.
Die aktuell gültige „Satzung über die Erhebung von Verwal-
tungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der 
Stadt Baunach“ stammt vom 18. Mai 1987.
Diese Satzung musste nicht nur aufgrund der Währungspro-
blematik überarbeitet werden, denn das als Anlage beigefügte 
„Kommunale Kostenverzeichnis“ war ebenfalls nicht mehr zeit-
gemäß.
Durch die Verwaltung wurde daher die dieser Vorlage als 
Anlage beigefügte „Satzung über die Erhebung von Verwal-
tungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der 
Stadt Baunach (Kostensatzung – KS)“ erarbeitet.
Grundlage des vorgelegten Entwurfes ist das Muster des 
Innenministeriums. Das kommunale Kostenverzeichnis, das 
ebenfalls vom Innenministerium als Muster herausgegeben 
wird, wurde lediglich an den blau markierten Stellen ergänzt, 
ansonsten entspricht es ebenfalls dem Muster. Die hinzugefüg-
ten Punkte (Tarif-Nrn. 110, 616, 620 und 621) sind Amtshand-
lungen, die bei der Verwaltungsgemeinschaft regelmäßig anfal-
len und auch entsprechend verrechnet werden sollten.
Das kommunale Kostenverzeichnis sieht, so wie das Kosten-
gesetz auch, Rahmensätze der Gebühren vor. Im Regelfall 
werden, wie auch bisher, nur die Mindestbeträge verrechnet. 
Durch den Rahmensatz besteht aber die Möglichkeit, bei Auf-
treten besonderer Umstände bzw. außerordentlichem Aufwan-
des auch höhere Gebühren festzusetzen.
Die neue Kostensatzung sollte, wie auch bisher, in den vier Mit-
gliedsgemeinden der VG Baunach einheitlich erlassen werden. 
Aus diesem Grund wurde die Satzung während der Erarbei-
tung mit allen vier Bürgermeistern abgestimmt.

Beschluss: 16 : 0

Der Stadtrat beschließt die im Entwurf vorliegende „Sat-
zung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amts-
handlungen im eigenen Wirkungskreis der Stadt Baunach 
(Kostensatzung – KS)“ als Satzung. Der Entwurf wird dem 
Protokoll beigefügt. Erster Bürgermeister Tobias Roppelt 
wird mit der Ausfertigung und Bekanntmachung der Sat-
zung beauftragt.

6. Sonstiges - Anfragen gemäß § 31 GeschO
6.1. Veranstaltung Mittelaltermarkt am Baggersee

Stadtrat Stöckl informierte, dass am Wochenende eine Veran-
staltung am Baggersee stattgefunden hat und die Wiese mit 
Lkw befahren wurde. Daher ist sie nun aufgrund des nassen 
Wetters in einem schlimmen Zustand. Außerdem wurde eine 
Feuerstelle errichtet und so hinterlassen. Er fragte, ob der Ver-
anstalter dafür haften würde.
Der Vorsitzende erklärte, dass der Platz entsprechend abge-
nommen wurde und alles vom Veranstalter wieder so herge-
stellt wird wie vor der Veranstaltung. Außerdem wird immer eine 
Kaution verlangt, sollte es im Anschluss Probleme geben.

6.2. Neue Farbgestaltung der Rathausfassade

Im Vorfeld der Sitzung fand eine Ortseinsicht statt, zu der die 
Stadträte die neuen Farben für die Rathausfassade im Zuge 
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Außerdem sind alle in Zusammenhang mit dem Flächennut-
zungsplan-Verfahren stehenden Unterlagen auf der Homepage 
der Gemeinde Reckendorf unter https://www.reckendorf.de/ ab 
dem Auslegezeitraum einzusehen.
Die Auslegung wird weiterhin mit dem Hinweis versehen, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksich-
tigt bleiben können. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass 
eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 
2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfs-
verfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Auslegefrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können.

Insbesondere können folgende umweltbezogenen Informa-
tionen neben den Planunterlagen eingesehen werden:
Umweltbezogene Informationen
Umweltbezogene Informationen liegen einerseits in Form von 
Berichten und Gutachten vor, andererseits in Form von Stel-
lungnahmen, die von Seiten der Öffentlichkeit sowie der Behör-
den und sonstiger Träger öffentlicher Belange im Rahmen der 
Beteiligungen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden.
Umweltbezogene Berichte und Gutachten:

• Umweltbericht zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet 
Reckendorf Nord“ und zur 2. Änderung des Bebauungs-
planes „Gewerbegebiet Knockäcker“, Teil 2 der Begrün-
dung (Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, 
Wasser, Klima und Luft, Landschaft/ Landschaftsbild, Kul-
tur- und Sachgüter, Fläche sowie weitere umweltbezogenen 
Belange)

• Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691; Teil 1 
der Begründung zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet 
Reckendorf Nord“ und zur 2. Änderung des Bebauungspla-
nes „Gewerbegebiet Knockäcker“

Umweltbezogene Informationen aus Stellungnahmen der 
Beteiligungen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB:

• Informationen zum Schutzgut Mensch, Boden und Wasser
o Hinweise bzgl. Immissionsschutz und Vorbelastung
o Bestätigung bzgl. Bodenschutz
o Hinweise bzgl. Wasserschutz (Standort, Abwasserent-

sorgung, Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Ver-
siegelung, Dacheindeckung, Trinkwasserversorgung 
und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)

o Hinweise bzgl. Bauverbots-/Baubeschränkungszone 
sowie Belange des Brandschutzes, des Rettungsdiens-
tes und der Müllabfuhr

o Hinweise bzgl. der Bundesstraße 279
o Hinweise bzgl. Flächenverbrauch landwirtschaftlicher 

Fläche, Flächenwertigkeiten, Nutzbarkeit angrenzender 
Flächen und Einfriedung

o Hinweise bzgl. externer Ausgleichsfläche
o Hinweise bzgl. Leitungsverläufe, Schutzmaßnahmen 

und Koordinierung
o Hinweise bzgl. Vorrangflächen und Abbautätigkeiten
o Hinweise bzgl. Löschwasserversorgung, Zufahrt, 

Höhenniveau der Gebäude und Begrünung

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Datenschutz-Grund-
verordnung (DGSVO) i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSG. 
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abge-
ben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prü-
fung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanver-
fahren“, das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Bürgerinformation zur Reckendorfer 
Photovoltaikanlage
Die Gemeinde informiert über die geplante Freiflächen-Photo-
voltaikanlage der REGe (Reckendorfer Energie Gesellschaft) 
am Donnerstag, 13.07.2023, 19 Uhr in der ehemaligen Syn-
agoge.
Schwerpunkte werden sein:

Stand des Bauleitplanungsverfahrens (Bebauungsplan)
Vorgesehene Flächen
Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
Wirtschaftliche Beteiligungsmöglichkeiten

Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen.
Manfred Deinlein

Bekanntmachung nach § 50 Abs. 5 des 
Bundesmeldegesetzes über das Wider-
spruchsrecht gegen Melderegisteraus-
künfte an Parteien und Wählergruppen
Nach § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) darf die 
Gemeinde als Meldebehörde im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen den Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen Auskunft aus dem Melderegis-
ter über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschrif-
ten von Wahlberechtigten erteilen, die nach ihrem Lebensalter 
bestimmten Gruppen zugeordnet werden (sog. Gruppenaus-
kunft). Die davon Betroffenen haben das Recht, der Übermitt-
lung ihrer Daten zu widersprechen. Dieser Widerspruch kann 
schriftlich oder mündlich bei der Meldebehörde eingelegt wer-
den; er bedarf keiner Begründung, ist von keinen Vorausset-
zungen abhängig und gilt solange, bis er durch eine gegentei-
lige Erklärung widerrufen wird.
Die Gemeinde bzw. Meldebehörde darf, falls einer Datenübermitt-
lung nicht widersprochen wurde, Daten nur in den sechs der Wahl 
oder Abstimmung vorausgehenden Monaten übermitteln.
Reckendorf, 23.06.2023
gez.
Deinlein
Erster Bürgermeister

Bekanntmachung
8. Änderung des Flächennutzungs- und 
Landschaftsplanes Reckendorf - Bereich 
Gewerbegebiet Reckendorf Nord, Gemarkung 
Reckendorf
Bekanntmachung über die Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Gemeinderat von Reckendorf hat in seiner Sitzung vom 
14.06.2023 die eingegangenen Stellungnahme und Vorbringen 
im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung und frühzeiti-
gen Auslegung behandelt und in der Sitzung vom 14.06.2023 
den Entwurf der 8. Änderung des Flächennutzungs- und Land-
schaftsplanes Reckendorf - Bereich Gewerbegebiet Recken-
dorf Nord von der BFS+ GmbH - Büro für Städtebau und Bau-
leitplanung, Bamberg - in der Fassung vom 14.06.2023 mit 
Begründung und Umweltbericht vom 14.06.2023 gebilligt und 
die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlos-
sen.
Da der Auslegezeitraum geringfügig in die Sommerferien fällt, 
wird der Auslegezeitraum entsprechend verlängert.
Der so bezeichnete Planentwurf mit Begründung und Umwelt-
bericht liegt dementsprechend in der Fassung vom 14.06.2023 
in der Zeit

vom 3. Juli 2023 bis einschließlich 9. August 2023
in der Verwaltungsgemeinschaft Baunach, Bamberger Straße 1, 
96148 Baunach - Zimmer-Nr. OG 13 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten (Montag 8.00 bis 12.00 Uhr, Dienstag 8.00 bis 
15.00 Uhr, Mittwoch geschlossen, Donnerstag 8.00 bis 12.00 
Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr) gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus.
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Umweltbezogene Berichte und Gutachten:
• Umweltbericht zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Recken-

dorf Nord“ und zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Ge-
werbegebiet Knockäcker“, Teil 2 der Begründung (Schutzgü-
ter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und 
Luft, Landschaft/ Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter, Flä-
che sowie weitere umweltbezogenen Belange)

• Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691; Teil 1 der 
Begründung zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Re-
ckendorf Nord“ und zur 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Gewerbegebiet Knockäcker“

Umweltbezogene Informationen aus Stellungnahmen 
der Beteiligungen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB:
• Informationen zum Schutzgut Mensch, Boden und Wasser

• Hinweise bzgl. Immissionsschutz und Vorbelastung
• Bestätigung bzgl. Bodenschutz
• Hinweise bzgl. Wasserschutz (Standort, Abwasserent-

sorgung, Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Ver-
siegelung, Dacheindeckung, Trinkwasserversorgung 
und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)

• Hinweise bzgl. Bauverbots-/Baubeschränkungszone 
sowie Belange des Brandschutzes, des Rettungsdiens-
tes und der Müllabfuhr

• Hinweise bzgl. der Bundesstraße 279
• Hinweise bzgl. Flächenverbrauch landwirtschaftlicher 

Fläche, Flächenwertigkeiten, Nutzbarkeit angrenzender 
Flächen und Einfriedung

• Hinweise bzgl. externer Ausgleichsfläche
• Hinweise bzgl. Leitungsverläufe, Schutzmaßnahmen 

und Koordinierung
• Hinweise bzgl. Vorrangflächen und Abbautätigkeiten
• Hinweise bzgl. Löschwasserversorgung, Zufahrt, Hö-

henniveau der Gebäude und Begrünung
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Datenschutz-Grund-
verordnung (DGSVO) i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSG. 
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abge-
ben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prü-
fung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanver-
fahren“, das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Bauplatz zu verkaufen
Die Gemeinde Reckendorf verkauft den Bauplatz
Gemarkung Reckendorf Flst. 738/19 Pfarrer-Kunkel-Ring 37, 
Gebäude- und Freifläche zu 654 qm. Der Kaufpreis beträgt 100 €/m².
Bewerbungen werden erbeten bis 30.06.2023 bei Frau Rein-
warth unter m.reinwarth@vg-baunach.de
Die Vergabe erfolgt nach den hierzu geltenden
Richtlinien der Gemeinde Reckendorf zur Vergabe gemein-
deeigener Baugrundstücke vom 15.03.2023
Präambel
Die Vergabe gemeindeeigenen Baulands erfolgt im Wege 
pflichtgemäßer Ermessensausübung unter Beachtung der 
Grundsätze der Gleichbehandlung gemäß Art. 3 Abs. 1 Grund-
gesetz, der Transparenz, der Diskriminierungsfreiheit sowie der 
Bestimmtheit.
Um das Vergabeermessen zu konkretisieren, werden Vergabe-
richtlinien aufgestellt und der Vergabe rechtskonforme Kriterien 
zu Grunde gelegt.
Die Gemeinde Reckendorf sieht es als ihre Aufgabe an, ins-
besondere jungen, einheimischen Familien das Bauen zu 
ermöglichen. Die nachfolgenden Vergaberichtlinien sollen dem 
Gemeinderat und der Verwaltung eine Orientierungs- und Ent-
scheidungshilfe für die Beschlussfassung über die Vergabe 
von gemeindeeigenem Wohnbauland sein. Sie begründen als 
solche keinen rechtsverbindlichen Anspruch auf Zuteilung von 
gemeindlichem
Wohnbauland, bieten jedoch den Entscheidungsträgern und 
dem einzelnen Bewerber eine nachvollziehbare Entschei-
dungsgrundlage. Den Anspruch, allen zu erwartenden und 

Bekanntmachung Bebauungs- und Grün-
ordnungsplan „Gewerbegebiet Reckendorf 
Nord“ und 2. Änderung Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet Knockäcker“
Ergänzung des Aufstellungsbeschlusses
Der Gemeinderat von Reckendorf hat in seiner Sitzung vom 
13.10.2021 beschlossen, den Aufstellungsbeschluss zum 
Bebauungs- und Grünordnungsplan „Gewerbegebiet Recken-
dorf Nord“ vom 09.12.2020 nochmals zu ergänzen.
Als Ausgleichsfläche wird zusätzlich eine außerhalb des Gel-
tungsbereiches liegende Fläche des Grundstücks Fl.Nr. 1052 
der Gemarkung Reckendorf ausgewiesen.
Die Ausgleichsfläche wird den im Aufstellungsbeschluss vom 
09.12.2020 mit Ergänzung des Aufstellungsbeschlusses vom 
13.10.2021 aufgeführten Grundstücken im Geltungsbereich 
des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Gewerbegebiet 
Reckendorf Nord“ zugeordnet.

Bebauungs- und Grünordnungsplan 
„GEWERBEGEBIET Reckendorf Nord“ 
und 2. Änderung Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet Knockäcker“
Bekanntmachung über die Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Gemeinderat von Reckendorf hat in seiner Sitzung vom 
14.06.2023 die eingegangenen Stellungnahme und Vorbringen 
im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung und frühzeiti-
gen Auslegung behandelt und in der Sitzung vom 14.06.2023 
den Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes 
„Gewerbegebiet Reckendorf Nord“ und der 2. Änderung 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Knockäcker“ von der BFS+ 
GmbH - Büro für Städtebau und Bauleitplanung, Bamberg - in 
der Fassung vom 14.06.2023 mit Begründung und Umweltbe-
richt vom 14.06.2023 gebilligt und die öffentliche Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Bei dem vorliegenden Bebauungsplan-Verfahren handelt es 
sich um eine einfache Fallgestaltung mit einer ausreichenden 
Auslegezeit von 1 Monat.
Da der Auslegezeitraum geringfügig in die Sommerferien fällt, 
wird der Auslegezeitraum entsprechend verlängert.
Der so bezeichnete Planentwurf mit Begründung und Umwelt-
bericht liegt dementsprechend in der Fassung vom 14.06.2023 
in der Zeit

vom 3. Juli 2023 bis einschließlich 9. August 2023
in der Verwaltungsgemeinschaft Baunach, Bamberger Straße 1, 
96148 Baunach - Zimmer-Nr. OG 13 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten (Montag 8.00 bis 12.00 Uhr, Dienstag 8.00 bis 
15.00 Uhr, Mittwoch geschlossen, Donnerstag 8.00 bis 12.00 
Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr, Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr) gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus.
Außerdem sind alle in Zusammenhang mit dem Bebauungs-
plan-Verfahren stehenden Unterlagen auf der Homepage der 
Gemeinde Reckendorf unter https://www.reckendorf.de/ ab 
dem Auslegezeitraum einzusehen.
Während der Auslegungszeit kann jedermann Bedenken oder 
Anregungen zu dem Planentwurf schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorbringen.
Die Auslegung wird weiterhin mit dem Hinweis versehen, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksich-
tigt bleiben können.
Insbesondere können folgende umweltbezogenen Informa-
tionen neben den Planunterlagen eingesehen werden:
Umweltbezogene Informationen
Umweltbezogene Informationen liegen einerseits in Form von 
Berichten und Gutachten vor, andererseits in Form von Stel-
lungnahmen, die von Seiten der Öffentlichkeit sowie der Behör-
den und sonstiger Träger öffentlicher Belange im Rahmen der 
Beteiligungen gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
bracht wurden.
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1.5 Ehrenamtliches Engage-
ment
Innerhalb der letzten 5 Jahre 
vor Ablauf der Bewerbungs-
frist ausgeübte und noch
bestehende ehrenamtliche 
Tätigkeit
1. als aktives ehrenamtliches 
Mitglied in der Freiwilligen 
Feuerwehr
2. im aktiven Einsatzdienst in 
einer
Rettungsdienstorganisation 
(z.B. DRK, DLRG, usw.)
3. als Mitglied in der sat-
zungsmäßigen
Vorstandschaft eines einge-
tragenen oder gemeinnützi-
gen Vereins
4. als Funktionsträger oder 
Übungsleiter (z.B. nicht in 
der Satzung benanntes Vor-
standsamt, Trainer Sportver-
ein, Dirigent Musik-
oder Gesangverein, usw.) 
eines eingetragenen oder 
gemeinnützigen
Vereins oder der Flüchtlingshilfe
5. In einem Gremium, wel-
ches der
Leitung in einer Kirchlichen 
Organisation oder Religions-
gemeinschaft
zuzuordnen ist (z.B. Kirchen-
gemeinderat).
6. als Mitglied im Gemeinde- 
oder Pfarrgemeinderat
Pro vollem, ununterbroche-
nem Jahr:
Mehrere volle, ununterbro-
chene Jahre aus mehreren 
Funktionen auch in derselben 
Organisation dürfen addiert 
werden.
Beispiel: Ehrenamtliches 
Engagement als Übungsleiter 
3,5 Jahre und Engagement
als Vorstand 1,5 Jahre ergibt 
4 volle Jahre.
Maximal mögliche Punktzahl: 
20 Punkte
Berücksichtigt werden nur 
Ehrenämter in Vereinen, die 
als gemeinnützig im Sinne 
von § 52 AO anerkannt sind. 
Als kirchliche oder religiöse 
Organisationen gelten solche 
nach § 54 AO, zudem Religi-
onsgemeinschaften, die nicht 
als Religionsgemeinschaft 
des öffentlichen Rechts gel-
ten, aber als gemeinnützig im 
Sinne von § 52 Abs. 2 Nr. 2 
AO anerkannt sind.

4/a - Bei Tätigkeit als akti-
ves Mitglied in der 
freiwilligen Feuerwehr 
und in einer
Rettungsdienstorga-
nisation (z.B. DRK, 
DLRG, usw.): Bestä-
tigung des Vereins-
vorstands oder einer 
sonstigen hierzu 
berechtigten Stelle 
(z.B. des übergeord-
neten eingetragenen 
Vereins bei Funktions-
trägern eines recht-
lich unselbstständigen 
Ortsvereins).
- Bei Tätigkeit als 
Mitglied in der Vor-
standschaft eines ein-
getragenen Vereins: 
Auszug aus dem Ver-
einsregister (zusätz-
lich zum Vordruck).
- Bei Tätigkeit als 
Funktionsträger oder 
Übungsleiter: schriftli-
cher Nachweis
durch den Vereinsvor-
stand und zeitlicher 
Mindestauf-wand: 10 
Stunden/Woche und 
steuerfreie Tätigkeit 
nach § 3 Nr. 26 EstG
- Bei Tätigkeit als 
ehrenamtliches Mit-
glied in einem Gre-
mium, welches der 
Leitung in einer kirch-
lichen oder religiösen 
Organisation zuzuord-
nen ist:
Bescheinigung durch 
die Leitung der Orga-
nisation.

2. Ortsbezogene Kriterien 
(max. 50 % der Gesamt-
punktzahl)
2.1.1 Aktueller Hauptwohn-
sitz in Reckendorf
Aktueller gemeldeter und 
tatsächlicher Hauptwohnsitz 
innerhalb der vergangenen 5 
Jahre vor Ablauf der Bewer-
bungsfrist.

5/a - erweiterte Meldebe-
scheinigung (nicht 
älter als 8 Wochen 
zum Ende Bewer-
bungsfrist).

denkbaren Einzelfällen vollumfänglich gerecht zu werden, kann 
diese Richtlinie nicht erfüllen.
Die Gemeinde Reckendorf verpflichtet sich, alle Angaben der 
Bewerber streng vertraulich zu behandeln und nur für das 
Zuteilungsverfahren zu verwenden.
Die Bestimmungen des Datenschutzes werden eingehalten.
Die von der Gemeinde Reckendorf zu vergebenden Wohnbau-
grundstücke werden im gemeindlichen Mitteilungsblatt und auf 
der Homepage öffentlich bekannt gegebenen.

Kriterien zur Bauplatzvergabe Punkte Nachweis
Soziale Kriterien
1.1 Familienstand
Alleinstehend 3
Alleinerziehend, verheiratet, 
eingetragene Lebenspartner-
schaft (LPartG), eheähnliche 
Lebensgemeinschaft, sofern 
sie für mindestens drei Jahre 
nachgewiesen ist
Als Alleinerziehende gelten 
alleinstehende Personen mit 
mindestens einem in ihrem 
Haushalt lebenden Kind, 
welches das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat.

10 Erweiterte Meldebe-
scheinigung (nicht 
älter als 8 Wochen 
zum Ende der
Bewerbungsfrist)

1.2 Kinder
Je minderjährigem Kind, das 
im Haushalt des Bewerbers 
mit Haupt-wohnsitz gemeldet 
ist und dort auch tatsächlich 
wohnt
Maximal mögliche Punkte-
zahl: 30
Als Kinder im Sinne die-
ser Vergaberichtlinie gelten 
auch ungeborene Kinder bei 
einer ärztlich bescheinig-ten 
Schwangerschaft ab der 12. 
Schwangerschaftswoche.
Pflegekinder, welche dauer-
haft im Haushalt aufgenom-
men wurden, werden leibli-
chen und angenommenen 
Kindern gleichgestellt. Als 
Nachweis für eine dauer-
hafte Aufnahme im Haushalt 
ist eine Bescheinigung des 
zuständigen Jugendamts vor-
zulegen.

10 je 
Kind

- erweiterte Meldebe-
scheinigung (nicht 
älter als 8 Wochen 
zum Ende Bewer-
bungsfrist) und je 
nach Fall
- Bescheinigung 
Jugendamt bei Pflege-
kindern
- vollständiger Mut-
terpass bzw. ärztliche 
Bescheinigung der
Schwangerschaft (bei 
ungeborenen Kindern)

1.3 Alter der Kinder
Alter der im Haushalt der 
Bewerber mit Hauptwohnsitz 
gemeldeten und tatsächlich 
wohnenden minderjährigen 
Kinder
Maximal mögliche Punkte-
zahl: 30

10
Ab 6 – unter 11 Jahre 8
Ab 11 – unter 18 Jahre 5
1.4 Behinderung eines 
Bewerbers oder eines im 
Haushalt des Bewerbers
lebenden Angehörigen
Ab einem Grad der Behinde-
rung von 50 %
Ab einem Grad der Behinde-
rung von 80 %
Maximal mögliche Punkte-
zahl: 20 Punkte

10
20

- erweiterte Meldebe-
scheinigung (nicht 
älter als 8 Wochen 
zum Ende Bewer-
bungsfrist) und
- der Nachweis über 
den Grad der Behin-
derung durch einen
Schwerbehinderten-
ausweis
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Der Bewerber erhält pro vol-
lem, ununterbrochenem Jahr 
innerhalb der vergangenen 
fünf Jahre vor Ablauf der 
Bewerbungsfrist in welchem 
er aktuell als Freiberufler, 
Selbstständiger, Arbeitgeber 
oder Gewerbetreibender in 
der Kommune seinem Haupt-
beruf nachgeht jeweils:
Maximal mögliche Punktzahl: 
15 Punkte
Kumulation möglich, jedoch 
maximal mögliche Punktzahl: 
15 Punkte
Es werden bei einer Tätig-
keit als Arbeitnehmer oder 
Angestellter nur sozialversi-
cherungspflichtige Beschäf-
tigungen bzw. Beamten-
verhältnisse berücksichtigt 
(auch Teilzeit im Rahmen von 
mindestens 10 Stunden pro 
Woche).
Der Sitz oder die Betriebs-
stätte des Unternehmens/ des 
Arbeitgebers/ der
selbstständigen Tätigkeit 
muss in der Kommune liegen.

3/a - für die Tätigkeit als 
Gewerbetreibender, 
Selbstständiger oder 
als
Arbeitgeber: Gewer-
beanmeldung bzw. –
erlaubnis oder
Handelsregisteraus-
zug (nicht älter als 8 
Wochen zum Ablauf 
der
Bewerbungsfrist)
- für die Tätigkeit als 
Freiberufler: Zulas-
sung, Konzession 
oder Bestätigung
der Berufskammer 
(nicht älter als 8 
Wochen zum Ablauf 
der
Bewerbungsfrist)

3 Grundeigentum innerhalb 
der Gemeinde Reckendorf
3.1 Im Eigentum eines 
Wohngebäudes oder einer 
Eigentumswohnung
Der Bewerber ist nicht im 
Eigentum eines Wohngebäu-
des oder einer Eigentums-
wohnung in der Gemeinde 
Reckendorf

5 Der Bewerber hat der 
Gemeinde Einsicht 
in das Grundbuch zu 
gestatten

3.2 Im Eigentum eines unbe-
bauten Bauplatzes
Der Bewerber ist im Eigentum 
eines unbebauten Bauplatzes 
auf der
Gesamtgemarkung Recken-
dorf.

-100 Der Bewerber hat der 
Gemeinde Einsicht 
in das Grundbuch zu 
gestatten

Pro vollem, ununterbrochenen 
Jahr:
Maximal mögliche Punkte-
zahl: 25 Punkte
2.1.2 Früherer Wohnsitz in 
Reckendorf
Früherer Hauptwohnsitz 
innerhalb der vergangen 15 
Jahre, vor Ablauf der Bewer-
bungsfrist
Pro vollem, ununterbrochenen 
Jahr:
Maximal mögliche Punkte-
zahl: 15 Punkte
Kumulation von 2.1.1 und 
2.1.2 möglich.
Maximal mögliche Punktzahl: 
25 Punkte

3/a - erweiterte Meldebe-
scheinigung (nicht 
älter als 8 Wochen 
zum Ende Bewer-
bungsfrist).

2.2 Gewerbebetrieb/
Erwerbstätigkeit in Recken-
dorf
Der Bewerber erhält pro vol-
lem, ununterbrochenem Jahr 
innerhalb der vergangenen 
fünf Jahre vor Ablauf der 
Bewerbungsfrist in welchem 
er aktuell als
Arbeitnehmer, Beamter oder 
Angestellter in der Kommune 
seinem Hauptberuf
nachgeht, jeweils:
Maximal mögliche Punktzahl: 
10 Punkte

2/a - für die Tätigkeit als 
Arbeitnehmer, Beam-
ter oder Angestell-
ter ist der Nachweis 
durch Vorlage einer 
Arbeitgeberbescheini-
gung

OKR Reckendorf
Veranstaltungen im Juli
Tag Datum Uhrzeit 

Beginn
Was Veranstalter Wo

Sa 01.07.23 18:00 Seitenbach Kerwa Stammtisch Eisbären e.V. Pfarr- und Jugendheim
Di 04.07.23 19:30 Monatstreff Frauenkreis Reckendorf Pfarr- und Jugendheim
Fr 07.07.23 Grillfest Gesangsverein Sängerlust Reckendorf Mitte
Di 11.07.23 14:00 Seniorennachmittag Seniorenkreis Reckendorf Pfarr- und Jugendheim
Mi 12.07.23 18:00 Gemeinderat Sitzung Gemeinde Reckendorf Rathaus Reckendorf
Sa 15.07.23 Ausflug Gesangsverein Sängerlust Waldbühne Heldritt
So 16.07.23 8:45 Pfarrfest mit Kirchenparade Pfarrgemeinde St. Nikolaus Pfarr- und Jugendheim
Fr 21.07.23 18:00 Kameradschaftsabend Kameraden- u.

Soldatenvereinigung
Schlossgarten

Sa 22.07.23 1:30 Nachtwallfahrt nach Vierzehnheiligen KAB Reckendorf, Firmlinge Pfarrkirche St. Nikolaus
So 23.07.23 Kreisjugend Kaninchenschau Kleintierzuchtverein Recken-

dorf
Kleintierzuchtverein
Vereinshalle

Mi 26.07.23 18:00 Bau- und Umweltausschuss-Sitzung Gemeinde Reckendorf Rathaus Reckendorf
gez. Erwin Wahl, 1. Vorstand
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Veranstaltungen im Juli-August 2023
Juli 2023
Limbachwallfahrt Lauter
02. Juli 2023
04:45 Uhr Kirche St. Laurentius
Gemeinde Lauter
Reservistensitzung KRK Lauter
06. Juli 2023
19:00 Uhr Krieger- u. Reservistenkameradschaft
Kirchweih Leppelsdorf
vom 07. Juli 2023 bis 10. Juli 2023
Gemeinde Lauter
Insektensafari HBV Lauter
09. Juli 2023
14:00 Uhr Haßbergverein Lauter
Nachtwanderung Stammtisch Rudelbrüder
15. Juli 2023 18:00 Uhr
Stammtisch Rudelbrüder
Sommergrillfest mit 140-jährigem Bestehen KRK Lauter
16. Juli 2023
Krieger- u. Reservistenkameradschaft
Gemeinderat Lauter
20. Juli 2023 19:00 Uhr
Sitzungssaal des Rathauses
Straßenfest Deusdorf
22. Juli 2023 15:00 Uhr
KC Deusdorf
Reservistensitzung KRK Lauter
28. Juli 2023
19:00 Uhr Krieger- u. Reservistenkameradschaft
Familienzelten Stammtisch Rudelbrüder
vom 28. Juli 2023 bis 30. Juli 2023
Stammtisch Rudelbrüder
Sommerfest mit Live-Musik SpVgg Lauter
29. Juli 2023
Sportheim Lauter
SpVgg Lauter
Kirchweih in Lauter
vom 11. August 2023 bis 14. August 2023
Gemeinde Lauter

gez. Beck
Erster Bürgermeister

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
Gerach
Am Donnerstag, 29.06.2023, findet abends um 19:00 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses Gerach eine öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates Gerach statt. Es ergeht herzliche Einladung
Tagesordnung:

1. Kurzbericht des Bürgermeisters
2. Bauanträge und Bauvoranfragen
3. Bekanntgabe von Bauanträgen, die im Genehmigungsfrei-

stellungsverfahren behandelt wurden
4. Vollzug des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes; Ent-

scheidung über das Nachrücken einer Listennachfolgerin, 
Vereidigung und Ausschussnachbesetzung

5. Beschilderungsmöglichkeiten des Parkplatzes an der 
Laimbachtalhalle

6. Antrag Bayerisches Rotes Kreuz auf finanzielle Unterstüt-
zung für Einsatzfahrzeug

7. Bekanntgabe von Anträgen, die im Zuge der laufenden 
Verwaltung behandelt wurden

8. Sonstiges - Anfragen gemäß § 29 GeschO
Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.

Hinweis des Wasserzweckverbandes 
Reckendorf Gruppe
zum Befüllen privater Wasserbecken 
und für Gartenwasser
Aus gegebenem Anlass weise ich auf folgende Regelungen in 
den Satzungen zur Wasserversorgung und Entwässerung hin:

1. Der Wasserbezug hat über regelkonforme Hausanschlüsse 
und geeichte Wasserzähler zu erfolgen. Dies gilt auch für 
die Befüllung privater Badebecken.

2. Der Wasserbezug ist auch Grundlage für die Abrechnung 
der Abwassergehren (Frischwassermaßstab).

3. Wasser, das auf dem Grundstück verbraucht oder zurück-
gehalten worden ist, kann nach § 10 Absatz 3 der BGS-
EWS von dem sich nach dem Frischwassermaßstab erge-
benden Abrechnungsbetrag abgezogen werden, soweit 
diese Menge 12 m³ übersteigt.

4. Der Nachweis, dass entnommenes Wasser auf dem 
Grundstück verbraucht oder zurückgehalten worden 
ist, muss durch geeichte und verplombte Wasserzähler 
geführt werden (§ 10 Absatz 3 BGS-EWS).

5. Die Wasserzähler sind Eigentum des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der Reckendorfer Gruppe (Wasser-
zweckverband). Dieser ist zuständig für Lieferung, Aufstel-
lung, technische Überwachung, Unterhaltung, Auswechs-
lung und Entfernung der Wasserzähler (§ 8 der Satzung 
des Wasserzweckverbandes).

Gez. Manfred Deinlein 
Vorsitzender des Wasserzweckverbandes 
zur Versorgung der Reckendorfer Gruppe

gez. Deinlein 
Erster Bürgermeister

Limbach-Wallfahrt
Auch in diesem Jahr findet unsere traditionelle gemeindliche 
Wallfahrt nach Maria Limbach statt. Diese ist wie üblich am ers-
ten Juli-Sonntag, also den 02.07.2023.
Abmarsch ist um 04.45 Uhr an der Pfarrkirche in Lauter.
Gottesdienst um 09.00 Uhr in der Wallfahrtskirche.
Für die Rückfahrt nach Lauter bzw. Stettfeld steht um 10.00 Uhr 
wieder ein Bus bereit.

Bekanntmachung nach § 50 Abs. 5  
des Bundesmeldegesetzes
über das Widerspruchsrecht gegen Melderegister-
auskünfte an Parteien und Wählergruppen
Nach § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) darf die 
Gemeinde als Meldebehörde im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen den Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen Auskunft aus dem Melderegis-
ter über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschrif-
ten von Wahlberechtigten erteilen, die nach ihrem Lebensalter 
bestimmten Gruppen zugeordnet werden (sog. Gruppenaus-
kunft). Die davon Betroffenen haben das Recht, der Übermitt-
lung ihrer Daten zu widersprechen. Dieser Widerspruch kann 
schriftlich oder mündlich bei der Meldebehörde eingelegt wer-
den; er bedarf keiner Begründung, ist von keinen Vorausset-
zungen abhängig und gilt solange, bis er durch eine gegentei-
lige Erklärung widerrufen wird.
Die Gemeinde bzw. Meldebehörde darf, falls einer Datenübermitt-
lung nicht widersprochen wurde, Daten nur in den sechs der Wahl 
oder Abstimmung vorausgehenden Monaten übermitteln.
Lauter, 23.06.2023
Gez. Beck
Erster Bürgermeister
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Kirchweihprogramm

Bekanntmachung nach § 50 Abs. 
5 des Bundesmeldegesetzes über 
das Widerspruchsrecht gegen 
Melderegisterauskünfte an Parteien und 
Wählergruppen
Nach § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) darf die 
Gemeinde als Meldebehörde im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen den Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen Auskunft aus dem Melderegis-
ter über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschrif-
ten von Wahlberechtigten erteilen, die nach ihrem Lebensalter 
bestimmten Gruppen zugeordnet werden (sog. Gruppenaus-
kunft). Die davon Betroffenen haben das Recht, der Übermitt-
lung ihrer Daten zu widersprechen. Dieser Widerspruch kann 
schriftlich oder mündlich bei der Meldebehörde eingelegt wer-
den; er bedarf keiner Begründung, ist von keinen Vorausset-
zungen abhängig und gilt solange, bis er durch eine gegentei-
lige Erklärung widerrufen wird.
Die Gemeinde bzw. Meldebehörde darf, falls einer Datenüber-
mittlung nicht widersprochen wurde, Daten nur in den sechs 
der Wahl oder Abstimmung vorausgehenden Monaten übermit-
teln.
Gerach, 23.06.2023
gez.
Günther
Erster Bürgermeister

Bürgerversammlung
Für Gerach findet eine öffentliche Bürgerversammlung statt. Es 
ergeht herzliche Einladung:

Termin: Donnerstag, 20.07.2023, 19:00 Uhr
Ort, Raum: Saal Laimbachtalhalle

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Information des Ersten Bürgermeisters
3. Aussprache
Am Donnerstag, den 20. Juli 2023 findet gemäß Art. 18 der 
Bayerischen Gemeindeordnung um 19.00 Uhr im Saal der 
Laimbachtalhalle Gerach, Hauptstraße 2, 96161 Gerach eine 
Bürgerversammlung für die Gemeinde Gerach mit den Ortstei-
len Mauschendorf und Laimbachsmühle statt.
Nach Art. 18 Abs. 3 der Bayerischen Gemeindeordnung kön-
nen nur Gemeindeangehörige das Wort erhalten. Ausnahmen 
kann die Versammlung beschließen. Es wird darauf hingewie-
sen, dass bei der Bürgerversammlung Anträge an die Verwal-
tung gestellt werden können, sofern es sich um keine privaten 
Einzelfälle, sondern um gemeindliche Probleme von allgemei-
nem, öffentlichem Interesse handelt.
Ausgenommen hiervon sind ferner Anträge und Wünsche, für 
deren Erfüllung Bundes- und Landesbehörden oder andere 
nichtgemeindliche Körperschaften zuständig sind.
Alle Einwohnerinnen und Einwohner (insbesondere auch 
Jugendliche) sind herzlich eingeladen, an dieser Bürgerver-
sammlung teilzunehmen und sich mit einzubringen. Nutzen Sie 
die Chance.
gez. Günther
Erster Bürgermeister

Kirchweih in Gerach
Werte Gäste, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am Wochenende ist es wieder soweit, vom Freitag, 23.Juni bis 
Montag, 26. Juni 2023 feiert die Gemeinde Gerach ihr Kirch-
weihfest.
Eröffnet wird die Kirchweih am Freitag, 23. Juni, um 17.00 Uhr 
mit dem Festbetrieb am Parkplatz vor der Laimbachtalhalle, die 
Bewirtung mit Speisen und Getränken wird vom OKR Gerach 
durchgeführt. Der Kirchweihbaum wird um 18.00 Uhr am Fest-
platz aufgestellt. Abmarsch für die Vereine und den Gemeinde-
rat am Bauhof ist um 17:45 Uhr.
Zur Unterhaltung an allen Kirchweihtagen ist ein großer Vergnü-
gungspark für Jung und Alt auf dem Parkplatz vor der Laim-
bachtalhalle aufgebaut.
Ich lade die Gesamtbevölkerung unserer Gemeinde und alle 
Gäste aus nah und fern zu unserem Kirchweihfest ein und wün-
sche, harmonische und fröhliche Kirchweihtage in unserem 
schönen Gerach.

Straßenreinigung anlässlich der Kirchweih
Die Einwohner unserer Gemeinde werden gebeten ihre Anwe-
sen in einem ordentlichen Zustand zu bringen.

Geschwindigkeitsbeschränkung
An den Kirchweihtagen werden die Verkehrsteilnehmer gebe-
ten im Bereich der Hauptstraße ab den Anwesen Förtsch Nor-
bert bis zum Anwesen Senger Irene höchstens Tempo 30 km/h
zu fahren.
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Die Veranstaltung „Vom Gügel zur Giechburg“ verbindet den 
schönen Spaziergang zwischen den beiden Baudenkmälern 
mit jeweils einer kunstgeschichtlichen Führungen vor Ort.
Startpunkt ist Sankt Pankratius am Gügel, wo auch die Mög-
lichkeit zum Parken der Autos besteht. Die Führung um und in 
der Kirche wird 30-45 Min. dauern. Die anschließende Wan-
derung zur Giechburg nimmt etwa 30 Min. in Anspruch. Die 
Geschichte der Burg und die bestehenden Gebäudeteile wer-
den näher erläutert, bevor der Rückweg zum Gügel die Veran-
staltung abschließt.
Dauer der Veranstaltung: ca. 2 h
Der offizielle Führung endet auf der Giechburg, dort gibt es die 
Möglichkeit zur Erfrischung im Biergarten und einem gemein-
samen Rückweg zur Gügelkirche. Für Gehbehinderte und 
bewegungsscheue Menschen ist es auch möglich, die Giech-
burg mit dem Auto anzufahren.
Bei regnerischem Wetter wird die Veranstaltung verschoben.
Treffpunkt: Gügel -Parkplatz
Freitag. 30.06.2023, 15:00 - 17:00 Uhr
ohne Gebühr
Anmeldung: 
https://www.vhs-bamberg-land.de/p/488-C-6538570

Staatlich anerkannte 
Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen 
beim Landratsamt Bamberg

Wir informieren ...
- über gesetzliche Ansprüche und Leistungen vor und nach 

der Geburt, wie z. B. Elterngeld und Elternzeit, Kindergeld, 
Fragen zum Mutterschutz usw.

- über finanzielle Leistungen wie z. B. der „Landesstiftung 
Hilfe für Mutter und Kind“ (eine Beantragung ist nur vor 
Geburt möglich).

- über Hilfsangebote von anderen Stellen.
und beraten ...
- bei Fragen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und 

Geburt bis zum 3. Lebensjahr des Kindes.
- zu Schwangerschaft, Partnerschaft, beruflichen Fragen.
- in Krisenzeiten.
Sie erreichen die Mitarbeiterinnen der Schwangerenberatungs-
stelle unter der Rufnummer:

Frau Bechmann 0951/85-669
Frau Jacob 0951/85-664
Frau Ziegler 0951/85-684
oder per e-mail unter schwangerenberatung@lra-ba.bayern.de.
Alle Beratungsgespräche sind kostenfrei und können auf 
Wunsch anonym erfolgen. Wir unterliegen der Schweigepflicht. 
Die Gespräche können persönlich oder telefonisch erfolgen.

Katholischer Deutscher Frauenbund 
und Katholische Landvolkbewegung

Genug für alle

Wallfahrt für Menschen mit und ohne Behinde-
rung nach Vierzehnheiligen
Vierzehnheiligen. Die Behindertenseelsorge 
der Erzdiözese Bamberg, der Katholische 
Deutsche Frauenbund und die Katholische 

Landvolkbewegung laden herzlich zu einer Wallfahrt für Men-
schen mit und ohne Behinderung nach Vierzehnheiligen am 
Samstag, den 15. Juli 2023 ein. Die diesjährige Wallfahrt steht 
unter dem Motto „Gemeinsam stark“.
Zurzeit hört man sehr oft, dass etwas fehlt.
Besonders Menschen fehlen:
Pflege-Personal, Handwerker, Bedienungen, Fachleute …
Für Menschen mit Behinderungen gibt es bessere Gesetze.
Aber manchmal fehlen Menschen, die das machen.
Haben wir wirklich Mangel überall???

FEST
der KiTa Regenbogen Gerach

2. Juli 2023am
von 14.00 - 17.00 Uhr

Kaffee + KuchenFreut euch auf:
Spielstationen Leberkase

:

gez. Günther
Erster Bürgermeister

Mitteilungen des Landratsamtes 
Bamberg über aktuelle Themen
Die aktuellen Pressemitteilungen des Landkreises Bamberg 
finden Sie unter 
https://www.landkreis-bamberg.de/Pressemitteilungen/
Die aktuellen Landkreismagazine des Landkreises Bamberg 
finden Sie unter 
https://www.landkreis-bamberg.de/Landkreismagazin/
Weiterhin bietet der Landkreis Bamberg als zusätzliche 
Informationsquelle einen kostenlosen Newsletter an. Unter 
www.landkreis-bamberg.de/newsletter können Interes-
sierte ganz unkompliziert ihren persönlichen Newsletter 
bestellen.
Stellenausschreibungen finden Sie unter 
www.landkreis-bamberg.de/stellenangebote.
Für den Pflegestützpunkt von Stadt und Landkreis Bam-
berg stellen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet 
ein:
Pflegeberater/in (m/w/d) nach § 7a SGB XI
mit Leitungsaufgaben (Teilzeit 75 v.H.)

VHS Bamberg-Land
Vom Gügel zur Giechburg
Kunstgeschichtliche Wanderung mit Dr. Margit Fuchs
Gügel und Giechburg sind zwei hervorragende Baudenkmäler 
im Landkreis Bamberg und die Region um Gügel und Giech-
burg gehört zu den beliebtesten Ausflugs- und Wanderzielen 
der hiesigen Bevölkerung.
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der Lobenhofferstraße 10 Impulse. Es vermittelt Anregungen, 
um mit Bildern, Klängen, Geschichten und Bewegung Schwer-
kranke und Sterbende zu begleiten. Die Teilnehmer*innen ler-
nen theoretische und praktische Grundlagen zu mal-, musik- 
und tanztherapeutischen Möglichkeiten sowie Praxisbespiele 
kennen. Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten 
sowie an Mitarbeiter*innen von Kinder- und Jugendhospizen 
sowie Erwachsenenhospizen und Pflegeeinrichtungen/-dienste, 
Hauptamtliche und Ehrenamtliche in der Hospizarbeit, palliati-
ven Versorgung und Betreuung aller Art sowie alle Berufsgrup-
pen in den der akuten und therapeutischen Gesundheitsver-
sorgung. Leiter des Seminars ist Markus A. Lange, M.A.. Er ist 
Hospiz- und Krankenhausseelsorger, Drama-/Theatertherapeut; 
Lehrbeauftragter im Fachbereich Praktische Theologie (Chris-
tian-Alberts-Universität Kiel). Anmeldung zu dem Kurs unter 
H15 über www.hospiz-akademie.de.

Kulturfabrik KUFA
In der Kulturfabrik KUFA, Ohmstraße 3, 96050 Bamberg, fin-
den im Juli 2023 folgende Veranstaltungen statt:

Samstag 01.07.2023 19:30 Uhr Cassio Fontelagnani
Theater in italienischer 
Sprache

Sonntag 02.07.2023 15:00 Uhr Dominospiel mit kleinem 
Turnier

Sonntag 09.07.2023 18:00 Uhr Ensemble Lewandowski 
„Ungarischer Salon“
Konzert

Samstag 15.07.2023 20:00 Uhr „Round Midnight“ - 
ein Serenaden-Abend
Konzert

Sonntag 16.07.2023 18:00 Uhr Bigband Just Swing
Konzert – bei schönem 
Wetter im Außenbereich

Samstag 29.07.2023 15:00 Uhr Das Sommerfest im Rahmen 
des Blues- und Jazzfestivals

Sonntag 30.07.2023 13:00 Uhr Das Sommerfest im Rahmen 
des Blues- und Jazzfestivals

Nähere Informationen gibt es auf www.kufa-bamberg.de.

ZUM ABITUR AM THERESIANUM
INFOABEND - Anmeldung für das neue Schuljahr
Am Dienstag, 04. Juli 2023, 18.00 Uhr findet ein Informations-
abend im Bamberger Theresianum statt. Die beiden Schularten 
Spätberufenengymnasium und Kolleg bieten eine echte Alter-
native für junge Menschen, die nach dem Quali bzw. dem mitt-
leren Schulabschluss oder nach einer beruflichen Ausbildung 
die „Allgemeine Hochschulreife“ (Abitur) in drei bzw. vier Jah-
ren erreichen wollen.
Nähere Informationen am Infoabend in der Schule oder auf 
unserer Homepage unter www.theresianum.de
Gymnasium und Kolleg Theresianum, Am Knöcklein 1, 
96049 Bamberg
www.theresianum.de

Landratsamt Bamberg - 
Nachbarschaftshilfe im Landkreis Bamberg
Gut vernetzt für ältere Menschen 
und Menschen mit Behinderung
Bestehende Nachbarschaftshilfen kennenlernen und Anregun-
gen für die eigene Arbeit erhalten – das war das Ziel des dritten 
Vernetzungstreffens der Senioren- und Behindertenbeauftra-
gen, der Beraterinnen und Berater für Altersfragen und Ehren-
amtliche in der Wohnberatung. Eingeladen hatten Kathrin Wein-
kauf von der Fachstelle für Wohnberatung am Landratsamt 
Bamberg und Peter Müller, Fachkraft Senioren und Behinder-
tenbeauftragter am Landratsamt Bamberg. „Wir haben bereits 
tolle Initiativen und Angebote, von denen wir lernen können.

Jesus redet davon, dass Gott genug für alle gibt:
genug Freude, genug Liebe, genug Segen …
Deshalb teilt Jesus sein Brot mit allen –
jede und jeder bekommt davon.
Niemand muss Angst haben: Ich komme zu kurz.
Den großen Segen Gottes können wir spüren,
wenn wir durch die Natur zur Basilika hinaufgehen,
wenn wir die Frohe Botschaft in uns aufnehmen
wenn wir unsere Gemeinschaft stärken –
auf dem Weg, in der Kirche und nachher.
Dazu laden wir alle herzlich ein.
Programm:
13:30 Uhr Aufstellung zur Wallfahrt
13:45 Uhr Beginn der Fußwallfahrt am SVB Sportheim in Seu-
belsdorf
15:00 Uhr Gottesdienst in der Basilika:
Gruppen verschiedener Behinderteneinrichtungen werden sich 
an der Gestaltung beteiligen.
Der Nachmittag kann mit gemütlichem Beisammensein in den 
beiden Gaststätten „Goldener Hirsch“ und „Stern“ ausklingen.
Weitere Informationen und Anmeldung bis spätestens 7. 
Juli 2023 bei:
Kath. Deutscher Frauenbund, Domstraße 5, 96049 Bamberg,
Telefon: 0951 502-3661, E-Mail: info@frauenbund-bamberg.de

Hospiz-Akademie Bamberg
Veranstaltungen für Interessierte 
aus der Bevölkerung
Seminar zum Thema „Unheilbar kranke Kinder und Schule“
Sollen und können unheilbar kranke Kinder und Jugendliche 
weiter zur Schule gehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich 
ein Seminar der Hospiz-Akademie Bamberg am Samstag, 24. 
Juni 2023, 13.00 – 17.00 Uhr, Lobenhofferstraße 10. Darin wer-
den die Herausforderungen und Chancen, Bildung als Brücke 
zum Leben und zur Normalität zu ermöglichen und lebensver-
kürzt kranke Schülerinnen und Schüler mit Schule bis zuletzt 
mit schulischer Bildung zu begleiten, erläutert. Leiterin des 
Seminars ist Dr. Dorothea Hobeck, Lehrerin, Dipl. Pädagogin, 
langjährige Referentin und Lehrbeauftragte an verschiedenen 
Universitäten zum Thema Pädagogik bei Krankheit, 1. Vorsit-
zende des Vereins „Tigerauge“ Initiative Kinderhospiz Nord-
bayern e.V. (www.tigerauge.org). Die Veranstaltung richtet sich 
vor allem an Schulleitungen, Lehrkräfte aller Schularten, Eltern 
von betroffenen Kindern und Jugendlichen, pädagogische und 
psychosoziale Fachkräfte in Schulen, Horteinrichtungen, Kin-
dergärten oder schulvorbereitenden Einrichtungen, Mitarbeiter 
von Schulaufsichtsbehörden. Anmeldung unter L21 über www.
hospiz-akademie.de.
Kann Empathie gefährlich sein?
Wie das Leid anderer auf uns Einfluss nimmt und Helfende beim 
Umgang mit Schwerkranken und Sterbenden auf die eigene 
emotionale und körperliche Gesundheit achten können, behan-
delt ein Seminar der Hospiz-Akademie Bamberg. Es findet von 
Freitag, 14. Juli 2023, 9 Uhr bis Samstag, 15. Juli 2023, 17 Uhr 
in der Lobenhofferstraße 10 statt. Das Seminar richtet sich an 
alle, die privat, hauptberuflich oder ehrenamtlich Umgang mit 
Schwerstkranken und Sterbenden haben: Pflegekräfte, Ärz-
tinnen und Ärzte, Seelsorger*innen, Hospizmitarbeiter*innen, 
Psychotherapeut*innen, Heilpraktiker*innen (für Psychothera-
pie) sowie alle Interessierten. Akademieleiter Markus Starklauf, 
Dipl. Theol., HP Psychotherapie, zertifizierter Kursleiter Pallia-
tive Care, führt den Kurs zusammen mit Rainer Simader durch. 
Er ist Physiotherapeut, Tanz- und Ausdruckstherapeut, ehem. 
Senior Physiotherapeut im St. Christophers Hospice London, 
Leiter des Bildungswesens bei Hospiz Österreich sowie Fach-
buchherausgeber und Autor. Anmeldung unter P13 über www.
hospiz-akademie.de
Einführung in kreative Methoden der Begleitung und Thera-
pie in Hospizarbeit und palliativer Versorgung
Unter dem Hospiz-Motto „Den Tagen mehr Leben geben“ gibt 
ein Seminar der Hospiz-Akademie Bamberg von Freitag, 21. 
Juli 2023, 16.30 Uhr bis Sonntag, 23. Juli 2023, 13.00 Uhr in 
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08.08.: Klima und Ernährung – wie passt das zusammen?
Wo kommt unser Essen her und was hat die Reise eines 
Lebensmittels mit dem Klima zu tun? Wie kann man beim Essen 
das Klima schützen?
Dienstag, 14:00 – 16:00
Für Schulkinder ab 7 Jahren
* Diese Veranstaltung ist dank des Projekts „Auf geht ´s zur kli-
maneutralen Gemeinde!“ der Marktgemeinden Eggolsheim und 
des STMUVs kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten.
11.08.: Wiesenzwerge
Wir entdecken den faszinierenden Lebensraum Wiese und neh-
men die Bewohner unter die Lupe.
Freitag, 10:00-12:00
Für Kinder von 3-6 Jahren + erwachsene Begleitperson
* Diese Veranstaltung ist dank des Projekts „Streuobstland-
schaften im Landkreis Forchheim – Erhalt, Pflege, Verwertung“ 
des Landschaftspflegeverbandes Forchheim und des STMUVs 
kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten.
17.08.: Wiesenerlebnis
Spielerische Entdeckungsreise durch den Lebensraum Wiese: 
mit Pflanzenmemory und Becherlupe wird die Wiese erforscht.
Donnerstag, 10:00 - 12:00
Für Schulkinder ab 7 Jahren
* Diese Veranstaltung ist dank des Projekts „Streuobstland-
schaften im Landkreis Forchheim – Erhalt, Pflege, Verwertung“ 
des Landschaftspflegeverbandes Forchheim und des STMUVs 
kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten.
21.08.: Schnullermäuse: Wasser und Lehm
Wir kneten, rühren, rollen und formen den Lias-Ton. Bitte ein 
Handtuch und ggf. Wechselkleidung mitbringen.
Montag, 14:30-16:00
Für Kinder unter 3 J. (kostenfrei) mit kostenpflichtiger Begleit-
person: 8€ (7,50 € für Mitglieder des Fördervereins)
30.08.: Biene, Hummel und Co
Wo kommt der Honig her? Wie leben die Honigbiene und ihre 
Schwestern Wildbiene und Hummel? Wie können wir ihnen hel-
fen? Durchs Fenster in die Bienenwohnung schauen und die 
Welt durch Bienenaugen erkunden.
Mittwoch, 14:00 – 16:00
Für Schulkinder ab 7 Jahren
* Diese Veranstaltung ist dank des Projekts „Streuobstland-
schaften im Landkreis Forchheim – Erhalt, Pflege, Verwertung“ 
des Landschaftspflegeverbandes Forchheim und des STMUVs 
kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten.
06.09.: Apfelerlebnis
Heute dreht sich alles um den Apfel: Wie entsteht ein Apfel und 
wie schmeckt er? Was kann ich mit einem Apfel Leckeres her-
stellen?
Mittwoch, 10:00 – 12:00
Für Schulkinder ab 7 Jahren
* Diese Veranstaltung ist dank des Projekts „Streuobstland-
schaften im Landkreis Forchheim - Erhalt, Pflege, Verwertung“ 
des Landschaftspflegeverbandes Forchheim und des STMUVs 
kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Bamberg
Biodiversitätszentrum Rhön und AELF Bamberg: 
Tag der biologischen Vielfalt im Mittelwald von 
Kirchehrenbach
Experten weisen über 390 Arten an einem einzigen Wochen-
ende nach
Kirchehrenbach – Der Mittelwald der Gemeinde Kirchehren-
bach war am Wochenende vom 21. und 22. Mai Anlaufpunkt 
für zahlreiche Expertinnen und Experten. Auf Einladung des 
Biodiversitätszentrum Rhön im Bayerischen Landesamt für 
Umwelt und des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten (AELF) Bamberg erfassten sie verschiedenste Tier, Pflan-
zen- und Pilzarten. Insgesamt konnten sie an den beiden Tagen 
über 390 Arten nachweisen.

Allerdings sind diese oft schon ein paar Ortschaften weiter 
nicht bekannt“, erklärt Peter Müller und unterstreicht damit, wie 
wichtig eine gute Vernetzung ist.
Bei dem Treffen erhielten die meist ehrenamtlich Tätigen Infor-
mationen über die Gründung und Umsetzung von verschie-
denen Formen von Nachbarschaftshilfe. Vertreterinnen von 
vier Initiativen berichteten über die Anfänge und Erfolge ihrer 
Tätigkeiten und motivierten die Anwesenden, etwas Ähnliches 
auszuprobieren. Dreh- und Angelpunkt sei allerdings eine gute 
Koordination der ehrenamtlich Engagier-ten. Dafür wünschten 
sich die Anwesenden mehr Unterstützung durch hauptberufli-
che Verantwortliche und „Kümmerer“ in ihren Gemeinden.
Zum Abschluss nutzten die Mitarbeitenden des Landratsamtes 
die Gelegenheit, sich mit einem gemeinsamen Abendessen bei 
den Anwesenden für ihren wertvollen Einsatz für die Bürgerin-
nen und Bürger des Landkreises Bamberg zu danken.
Weitere Informationen über Nachbarschaftshilfen erhalten Inte-
ressierte bei Peter Müller im Fachbereich Soziale Entwicklung, 
Inklusion am Landratsamt Bamberg, Tel.: 0951 85-476, E-Mail: 
peter.mueller@lra-ba.bayern.de

Umweltstation Lias-Grube
Sommerferienprogramm und Veranstaltungstermine 
Juli, August, September
Treffpunkt für Veranstaltungen:
Soweit nicht anders angegeben, die Übersichtstafel mit dem
Symbol Gelbbauchunke am Eingang des Freigeländes der 
Umweltstation Lias-Grube.
Kosten:
Unser diesjähriges Sommerferienprogramm kann teilweise 
im Rahmen der Projekte „Auf geht’s zur klimaneutralen 
Gemeinde!“ des Marktes Eggolsheim und „Streuobstlandschaf-
ten im Landkreis Forchheim – Erhalt, Pflege, Verwertung“ des 
Landschaftspflegeverbandes Forchheim und des STMUVs kos-
tenfrei angeboten werden. Um eine Spende wird gebeten.
Bei allen anderen Veranstaltungen gelten die Preise wie ange-
geben.
Anmeldung und weitere Information:
Eine Anmeldung ist erforderlich über:
unsere Webseite www.umweltstation-liasgrube.de
per Telefon 09545 950399 oder per Mail info@umweltstation-
liasgrube.de
Bitte achten Sie auf wetterangepasste Kleidung & stabiles 
Schuhwerk. Bringen Sie bitte ein Getränk für Ihr Kind mit.

05.07.: Wanderung „Heilkräuter des Sommers“
Wie kann man verschiedene Wildkräuter sicher erkennen und 
bestimmen? Wir lernen auch die Inhaltsstoffe und Heilwirkun-
gen der verschiedenen Pflanzen kennen. Bitte auf wetterfeste 
Kleidung und feste Schuhe achten!
Referentin: Ulrike Schaefer, Dipl. Biologin
Mittwoch, 18:00-20:00
Für Erwachsene
Treffpunkt: Ortseingang Schirnaidel von Eggolsheim kommend
04.08.: Energiewerkstatt Sonne
Was ist Energie? Welche Energiequellen gibt es und welche 
Auswirkungen haben sie aufs Klima? Wir erforschen mit allen 
Sinnen die Energie der Sonne.
Freitag, 10:00 – 12:00
Für Schulkinder ab 7 Jahren
*Diese Veranstaltung ist dank des Projekts „Auf geht ´s zur kli-
maneutralen Gemeinde!“ der Marktgemeinden Eggolsheim und 
des STMUVs kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten.
07.08.: Lehmzwerge
Wir lernen Lehm und andere Naturmaterialien als Baustoffe für 
Mensch und Tier kennen und stellen kleine Lehmkunstwerke her.
Bitte ein Handtuch und ggf. Wechselkleidung mitbringen!
Montag, 10:00 - 12:00 Uhr
Für Kinder von 3-6 Jahren + erwachsene Begleitperson
*Diese Veranstaltung ist dank des Projekts „Auf geht ´s zur kli-
maneutralen Gemeinde!“ der Marktgemeinden Eggolsheim und 
des STMUVs kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten.
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Termine
Die kostenlose Energieberatung finden jeweils von 12:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr immer mittwochs statt.
Aufgrund der aktuellen Coronasituation finden die Energie-
beratungen nur telefonisch statt. 
Eine vorhergehende Terminvereinbarung unter der Telefon-
nummer
0951 87-1724 (Frau Neuner) oder unter 0951 85-588 (Frau 
Cristea) ist notwendig.

Pater Dr. Vincent 

Moolan Kurian 
Pfarrer

09533 / 9823751

für PG Baunach

vincent.moolan

@bistum-wuerzburg.de

Pater Peter Kotwica
Pfarrvikar

09544 / 986633
peter.kotwica

@bistum-wuerzburg.de

Pater Rudolf Theiler
Pfarradministrator

09531 / 9427010 

für PG Pfarrweisach

rudolf.theiler

@bistum-wuerzburg.de

Pater Sinto Georg
Mitarbeitender Priester

09535 / 1881478
sinto.george@bistum-

wuerzburg.de

Pater Thomas (Shejin) 

Mathew
Kaplan

09536 / 9216651
shejin.mathew

@bistum-wuerzburg.de

Benedikt Glaser
Pastoralassistent, i. Ausbildung

09544 / 9835741
benedikt.glaser

@bistum-wuerzburg.de

Ulrike Lebert
Gemeindereferentin, Teilzeit 75 %

Beurlaubt 
ulrike.lebert

@bistum-wuerzburg.de

Hanna Lutz-Hartmann
Gemeindereferentin, 40 % u. 60 %

Schuldienst

09544 / 9835745 

hanna.lutz-

hartmann@bistum-

wuerzburg.de

Rudi Reinhart
Gemeindereferent, Teilzeit 25 %

0152 / 26211111
rudi.reinhart

@bistum-wuerzburg.de

Klemens Nothaas
Diakon i. Nebenberuf

09544 / 6776 (erreichbar 

über das Pfarrbüro Baunach)

klemens.

nothaas@bistum-

wuerzburg.de

Michael Peter
Diakon i. Nebenberuf

09544 / 6776 (erreichbar 

über das Pfarrbüro Baunach)

michael.peter

@bistum-wuerzburg.de

Tel-Nr. Pfarrbüro Baunach 09544-6776 oder 2363

tel. erreichbar Mo - Fr von 9 -12 Uhr

Gottesdienstordnung 01.07.2023 bis 31.07.2023
Samstag, 01.07. - Samstag der 12. Woche im Jahreskreis
Reckendorf 18:30 Uhr Vorabendmesse
Pfaffendorf 18:30 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 02.07. - Mariä Heimsuchung
Kollekte: Anliegen des Heiligen Vaters-Peterspfennig
Lauter 04:45 Uhr Aufbruch zur Limbach- Wallfahrt
Gerach 09:00 Uhr Messfeier
Gereuth 09:00 Uhr Messfeier : Mariä Heimsuchung
Pfarrweisach 09:00 Uhr Messfeier m. Besuch von Jugendli-

chen aus Kolumbien
Baunach 10:30 Uhr Kindergottesdienst im Pfarrhof
Baunach 10:30 Uhr Messfeier
Neuses a.R. 10:30 Uhr Messfeier zum Patrozinium u. Kirch-

weih
Mürsbach 10.30 Uhr Hilkersdorf – Ökum. Gotteesdienst 

Brückenfest ( im Festzelt)
Montag, 03.07. - Hl. Thomas, Apostel
Reckendorf 19:30 Uhr Frauenkreistreffen

Zahlreiche Experten vermitteln umfangreiches Wissen
Bei der Bestandsaufnahme wurden am Samstag und Sonntag 
beispielsweise totholzbewohnende Käfer, Tag- und Nachtfalter, 
Vögel, Fledermäuse, Baum- und Staucharten, krautige Pflan-
zen, aber auch Pilze und Schnecken erfasst. Die nachgewiese-
nen Arten geben nur einen kleinen Einblick in die tatsächliche 
Vielfalt dieser Wälder. „Insbesondere bei den Insekten macht 
sich das kalte Frühjahr noch deutlich bemerkbar“, ordnet 
Sebastian Vogel vom Biodiversitätszentrum Rhön die Artenzahl 
ein und verweist dabei noch auf einen anderen Aspekt: „Es 
mangelt für viele Artengruppen auch schlichtweg an Expertin-
nen und Experten. Wir hoffen, dass wir mit der Veranstaltung 
im Rahmen des Tags der biologischen Vielfalt einige junge 
Menschen dafür begeistern konnten, selbst zu Artenkennern zu 
werden“.
Einzigartige Baumarten im fränkischen Mittelwald
Nichtsdestotrotz sind die Veranstalter sehr zufrieden: „Unser 
Ziel war es, auf den Wert der Mittelwälder für den Erhalt der 
Artenvielfalt aufmerksam zu machen und das ist uns gelun-
gen“, so Michael Kreppel vom AELF Bamberg. Zu den nachge-
wiesenen Besonderheiten gehört beispielsweise die Fränkische 
Mehlbeere – eine Baumart, die weltweit nur in den Wäldern der 
fränkischen Schweiz und des Frankenjuras vorkommt. Sie ist 
licht- und wärmebedürftig und profitiert wie viele andere Arten 
von der regelmäßigen Auflichtung der Mittelwälder. Beson-
ders erfreulich waren auch die vielen Nachweise gefährdeter 
Arten: darunter zum Beispiel die Mopsfledermaus, der Große 
Laubholz-Zangenbock oder der Schwarze Weberbock – ein 
Käfer, der vor allem auf Weiden und Pappeln angewiesen ist. 
Aufgrund ihres hohen Werts für den Artenschutz wird die Mittel-
waldbewirtschaftung staatlich gefördert.
Natura 2000 – ein Naturschutzprojekt von großer Wichtig-
keit
In den Fokus gerückt wurde als weiteres Thema an diesem Tag 
außerdem Natura 2000, das weltweit größte Naturschutzprojekt. 
Hierzu Klaus Stangl vom AELF Bamberg: „Der Landkreis Forch-
heim hat oberfrankenweit das dichteste Netz an Gebieten, die 
diesem Biotopverbundsystem angehören. Dies unterstreicht 
die herausragende Wertigkeit der hiesigen Natur. Die Mittelwäl-
der leisten hierzu einen wesentlichen Beitrag.“
Die Arterfassung wurde mit Unterstützung der Kreisgruppen 
Forchheim des LBV und des Bund Naturschutz durch ein viel-
fältiges Programm für die Öffentlichkeit umrahmt. Bereits am 
Samstagabend konnten Exkursionsteilnehmer dank techni-
scher Hilfsmittel die Rufe von Fledermäusen identifizieren und 
beim Lichtfang Nachtfalter beobachten. Nach diversen Kurz-
vorträgen folgten am Sonntag weitere geführte Exkursionen, 
die sowohl Laien als auch fortgeschrittenen Artenkennern die 
Artenvielfalt in Mittelwäldern näherbrachten.

Energieberatung
Kostenlose Energieberatung zahlt sich aus
„Guter Rat ist teuer“. Dass diese alte Weisheit nicht immer stim-
men muss, beweist die Klima- und Energieagentur Bamberg. 
In Kooperation mit dem Verein Energieberater Oberfranken e.V. 
bieten sie den Bürgern der Region Bamberg einen kostenlosen 
Beratungsservice zum Thema energetische Gebäudesanierung 
an.
Insbesondere steigende Energiekosten lassen auch Haus- und 
Wohnungs- besitzer immer häufiger über eine energetische 
Gebäudesanierung, den Bau einer energieeffizienten Neuim-
mobilie oder auch kleinere Energiesparmaßnahmen nachden-
ken.
Oberstes Gebot dabei: erst informieren, dann handeln!
Das lohnt sich, denn oftmals können für verschiedene Sanie-
rungs- oder auch Neubaumaßnahmen auch Fördermittel in 
Anspruch genommen werden. Ob Dämmvorhaben, Einsatz 
erneuerbarer Energien, Kauf einer neuen Heizanlage etc. - die 
Berater des Energieberatervereins Oberfranken e. V. informie-
ren Sie kompetent und produktneutral über ihre Möglichkeiten. 
Die ca. 1-stündige Beratung ist kostenlos.
Eine weitergehende individuelle Energieberatung vor Ort, die 
ebenfalls förderfähig ist, kann zusätzlich vereinbart werden.
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Frickendorf 10:30 Messfeier
Dienstag 18.07. Dienstag der 15. Woche im Jahreskreis
Baunach 17:00 Stille Anbetung
Reckenneu-
sig

18:30 Messfeier

Gerach 18:30 Messfeier
Mittwoch 19.07. Mittwoch der 15. Woche im Jahreskreis
Reckendorf 18:30 Rosenkranz
Donnerstag 20.07. Hl. Margareta und Hl. Apollinaris
Reckendorf 18:30 Messfeier
Kraisdorf 18:30 Messfeier
Freitag 21.07. Hl. Laurentius von Brindisi
Baunach 10:00 Wort-Gottes-Feier im Seniotel
Priegendorf 18:00 Wort-Gottes-Feier - 70 Jahre 

DJK
Daschendorf 18:30 Messfeier
Samstag 22.07. HL. MARIA MAGDALENA
Baunach 18:00 Vorabendmesse zum Magda-

lenenfest
Pfaffendorf 18:30 Wort-Gottes-Feier
Sonntag 23.07. HL. BIRGITTA VON SCHWEDEN
Dorgendorf 09:00 Messfeier
Reckendorf 09:00 Wort-Gottes-Feier
Mürsbach 09:00 Messfeier
Pfarrweisach 09:00 Wort-Gottes-Feier
Lauter 10:30 Messfeier
Gerach 10:30 Messfeier
Lohr 10:30 Messfeier
Maroldswei-
sach

10:30 Messfeier

Dienstag 25.07. HL. JAKOBUS, Apostel
Baunach 17:00 Stille Anbetung
Gerach 18:30 Eucharistische Anbetung

Mittwoch 26.07. Hl. Joachim und Hl. Anna
Baunach 18:30 Messfeier
Reckendorf 18:30 Rosenkranz
Gereuth 18:30 Messfeier
Geroldswind 18:30 Messfeier
Donnerstag 27.07. Donnerstag der 16. Woche im Jahresk-
reis
Reckendorf 18:30 Messfeier anschl. Eucharistische Anbe-

tung
Zaugendorf 18:30 Messfeier
Freitag 28.07. Freitag der 16. Woche im Jahreskreis
Baunach 10:00 Messfeier im Seniotel
Leppelsdorf 18:30 Messfeier
Samstag 29.07. Hl. Martha von Betanien
Mürsbach 17:30 Zeltlagergottesdienst
Lauter 18:30 Vorabendmesse
Pfarrweisach 18:30 Vorabendmesse
Sonntag 30.07. 17. Sonntag im Jahreskreis
Priegendorf 09:00 Messfeier - Patrozinium mit Umgang
Reckendorf 09:00 Messfeier
Baunach 10:30 Messfeier
Gerach 10:30 Messfeier
Kraisdorf 10:30 Ökumenischer Gottesdienst auf dem 

Festplatz, 50 Jahre Stiftung „ Wege der 
Hoffnung „

Dienstag, 04.07. - Hl. Ulrich, Bischof und Hl. Elisabeth
Baunach 17:00 Uhr Stille Anbetung
Gerach 18:00 Uhr Rosenkranz
Gerach 18:30 Uhr Messfeier - Requiem f. d. Verstorbe-

nen d. Monats Juni
Mittwoch, 05.07. – Hl. Antonius Maira Zaccaria
Gerach 06:45 Uhr Kiliani- Wallfahrt nach Würzburg 

(Abfahrt Laimbachtalhalle )
Reckendorf 06:50 Uhr Kiliani- Wallfahrt nach Würzburg 

(Abfahrt - Pfarrkirche)
Baunach 18:30 Uhr Messfeier - Requiem f. d. Verstorbe-

nen d. Monats Juni
Reckendorf 18:30 Uhr Rosenkranz
Mürsbach 18:30 Uhr Messfeier - Requiem f. d. Vertorbe-

nen d. Monats Juni
Donnerstag, 06.07. – Hl. Maria Goretti
Lauter 18:30 Uhr Messfeier - Requiem f. d. Verstorbe-

nen d. Monats Juni
Reckendorf 18:30 Uhr Messfeier - Requiem f. d. Verstorbe-

nen d. Monats Juni
Freitag, 07.07. – Hl. Willibald, Bischof
Baunach 10:00 Uhr Wort-Gottes-Feier im Seniotel
Gleusdorf 18:30 Uhr Messfeier
Samstag, 08.07. - Hochfest der Hll. Frankenapostel Kilian, 
Kolonat und Totnan
Mürsbach 18:30 Uhr Vorabendmesse
Bischwind 18:30 Uhr Vorabendmesse - Arme-Seelen-Fest
Sonntag, 09.07. – 14. Sonntag im Jahreskreis
Baunach 09:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Gerach 09:00 Uhr Messfeier
Reckendorf 09:00 Uhr Messfeier
Maroldswei-
sach

09:00 Uhr Wort-Gottes-Feier

Reckenneu-
sig

10:30 Uhr Messfeier - Kirchweih

Leppelsdorf 10:30 Uhr Messfeier - Kirchweih
Pfarrweisach 10:30 Uhr Messfeier zum Patrozinium u. Pfarr-

fest
Dorgendorf 14:30 Uhr Tauffeier

Dienstag 11.07. HL. BENEDIKT VON NURSIA
Reckendorf 14:00 Seniorennachmittag
Baunach 17:00 Stille Anbetung
Priegendorf 18:30 Messfeier
Gerach 18:30 Eucharistische Anbetung
Mittwoch 12.07. Mittwoch der 14. Woche im Jahreskreis
Baunach 18:30 Messfeier
Reckendorf 18:30 Rosenkranz
Mürsbach 18:30 Messfeier
Pfarrweisach 18:30 Requiem f. d. Verstorbenen d. 

Monats Juni
Donnerstag 13.07. Hl. Heinrich II. und Hl. Kunigunde
Deusdorf 18:30 Messfeier
Reckendorf 18:30 Messfeier anschl. Fatima 

Gebet
Freitag 14.07. Hl. Kamillus von Lellis
Baunach 10:00 Wort-Gottes-Feier im Seniotel
Dorgendorf 18:30 Messfeier
Samstag 15.07. Hl. Bonaventura
Gleusdorf 18:30 Vorabendmesse
Albersdorf 18:30 Vorabend-

messe
Kraisdorf 18:30 Vorabendmesse
Sonntag 16.07. 15. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Baunach 09:00 Messfeier - Kirchweih
Reckendorf 09:00 Messfeier - Kirchenparade - 

Pfarrfest
Pfarrweisach 09:00 Messfeier
Lauter 10:30 Messfeier
Gerach 10:30 Wort-Gottes-Feier
Mürsbach 10:30 Messfeier mit Einführung der 

Ministranten
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und Altenheimseelsorger. Er ist der Ideengeber des Projekts. 
Gesucht werden Menschen, die das Projekt unterstützen. Als 
Kapitäne für Baunach wurden Renate Drütschel, Senioren-
beauftragte der Stadt und Jürgen Gleussner ausgebildet, die 
jetzt Pilot*innen für Baunach ausbilden können. „Die Rikscha 
selbst hat übrigens auch einen zuschaltbaren E-Motor, der 
beim Radeln unterstützt“, so Rudi Reinhart. Wichtig sei für die 
zukünftigen Pilot*innen vor allem, dass sie auch gerne mit ihren 
Passagieren ins Gespräch kommen: „Für die Senioren ist es 
einfach schön, wieder einmal an der frischen Luft unterwegs zu 
sein, Orte, die sie noch von früher kennen, zu besuchen oder 
zur Eisdiele gefahren zu werden und mit den Piloten zu plau-
dern.“ Super wäre es, wenn er oder sie mindestens einmal im 
Monat eine Fahrt unternimmt. Den Zeitpunkt der Fahrt bestimmt 
der Pilot. Die Ausbildung dauert ca. 6 Stunden.
Genutzt werden wird die Senioren-Rikscha von den Bewohnern 
der Seniorenheime in Baunach und Ebern. Aber auch ande-
ren Senioren oder Menschen, die sich nicht mehr selbst in den 
Fahrradsattel schwingen können, soll die Rikscha zukünftig zur 
Verfügung stehen.
Die Senioren-Rikscha ist ein Gemeinschaftsprojekt der poli-
tischen Gemeinden Baunach und Ebern, der evangelischen 
und katholischen Gemeinden und der örtlichen Seniorenheime. 
Interessierte als Pilot*innen oder als Fahrgast erhalten weitere 
Informationen bei Rudi Reinhart unter der Mail-Adresse rudi.
reinhart@bistum-wuerzburg.de oder telefonisch unter 0152 
26211111.
Neues aus dem Pfarrbüro
Seit dem 01.06.2023 sind die Pfarrbüros in Reckendorf und 
Mürsbach wieder geöffnet.
Donnerstag:

Reckendorf: 08.30 - 10.30 Uhr
Mürsbach: 11.00 - 13.00 Uhr

Wir freuen uns über Ihren Besuch.
Gesegnete Grüße vom Team des Pfarrbüros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatorisches: 

 Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die Getränke sind nur 

in Flaschenausgabe erhältlich. Wem ein Bierkrug wichtig ist, den 

bitten wir diesen selbst mitzubringen. 

 

  MAGDALENENFEST 

AM SAMSTAG, 

22. JULI 2023 

 

 

18.00 Uhr Festgottesdienst 
auf der Grünfläche vor der Kapelle 

 
 

 

Herzliche Einladung zum Baunacher 

DAS GEMEINDETEAM DER PFARREI ST. OSWALD BAUNACH FREUT SICH ÜBER IHREN BESUCH 

Verabschiedung von 
Pastoralassistent Benedikt Glaser 

 
 

anschließend Festbetrieb 
 

mit Unterhaltungsmusik 
der Stadtkapelle Baunach 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Seniorenrikscha wird gesegnet 
und es werden Piloten gesucht!
Die Seniorenrikscha ist angekommen und wird am 16. 
Juni um 14.00 Uhr beim Sommerfest des Seniorenhei-
mes Ebern gesegnet. Für Baunach werden ehrenamtliche 
Pilot*innen(Fahrer*innen) gesucht.
„Wir brauchen Menschen, die Lust und Zeit haben, die Rik-
scha zu fahren“, erklärt Rudi Reinhart, Gemeindereferent 
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Kath. Bücherei Reckendorf im Pfarrheim

Öffnungszeiten:
Samstag: ...........................16.30 - 17.30 Uhr
Mittwoch: ...........................17.30 - 18.30 Uhr

Schiedungsläuten in St.Vitus Gerach
Wenn für einen verstorbenen Angehörigen in 
St. Vitus Gerach Schiedung geläutet werden 
soll, wenden Sie sich bitte an:

Frau Birgit Wölflein Tel. Nr. 09544 7872
und im Vertretungsfall

Frau Theresia Salomon Tel. Nr. 09544 98 74 33 9
jeweils von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Pfarrbüro Lauter
Gottesdienstbestellungen können zu den Öffnungszeiten in 
Baunach gemeldet werden.

St. Laurentius Lauter
Ehrung von Frau Hedwig Thomas
35 Jahre Dienst an der Appendorfer Kapelle
Vergangenen Sonntag konnte in Appendorf der 35. Jahrestag 
der Weihe der Kapelle zu den Fünf Wunden gefeiert werden.

Liebe Mitglieder unserer Gemeinden,
probieren Sie mal folgenden Selbsttest: Nehmen Sie eine Aus-
sage aus dem Glaubensbekenntnis und sagen Sie sie laut. 
Also z.B: „Ich glaube an Gott, den Vater.“ Jetzt stellen Sie sich 
vor, Sie sagen es einer Person Ihrer Wahl — nicht als Spruch, 
sondern als feste Überzeugung — und sagen Sie sie auch ein-
mal laut vor sich hin — so offen und ehrlich wie Sie nur können. 
Bedenken Sie die Konsequenzen dieser Aussage. Was könnte 
der Satz im Alltag für einen konkreten Unterschied machen, 
wenn man ihn sagt? Wann würde es vielleicht gut tun, diesen 
Satz zu sagen? Und wenn Sie sich darüber im Klaren sind und 
Sie wahrscheinlich schon gespürt haben, wie ungewohnt sich 
das anfühlt, dann gehen Sie als dritten Schritt tatsächlich zu 
einer Person und sagen Sie Ihr in einem passendem Moment, 
Ihre ausgewählte Glaubensaussage. Beobachten Sie an sich, 
wie es Ihnen damit ergangen ist. Warum dieser Selbsttest? 
Nach meiner Einschätzung mangelt es in unseren Breiten am 
Bekenntnis. Im Gottesdienst rasseln wir das Glaubensbekennt-
nis für gewöhnlich so runter, aber die Verbindung zu unserem 
Leben spüren wir häufig nur schwach. Mir geht es häufig so. 
Wie geht es Ihnen damit? Fatal ist nun aber: Wenn wir in unse-
rem Alltag den Glauben nicht bekennen, verschwindet er nach 
und nach. Und wir dürfen nicht der Versuchung erliegen, dass 
man alleine für sich glauben könnte. Glaube im Vollsinn ist erst 
erreicht, wenn er im Handeln aber ebenso auch in der Sprache 
unsere Beziehungen und Gespräche prägt. Nebenbei gesagt: 
Man könnte die These aufstellen, dass das Vertrauen in die 
Kirche bis vor ein paar Jahrzehnten verdeckt hat, dass alltäg-
liches Reden unter Einbeziehung des Glaubens längst abhan-
den gekommen ist oder nie richtig verbreitet war. Durch das 
Misstrauen gegenüber Institutionen in der Postmoderne allge-
mein und die kirchlichen Skandalen oben drauf, bleibt also erst 
mal nicht mehr viel übrig.
Eine Vorstellung davon wie so etwas aussehen könnte, erhielt 
ich im Laufe meines Lebens bisher v.a. an zwei Orten: Erst in 
einer Freikirche in Würzburg und danach während meines Frei-
willigendienstes in Brasilien. Rückkehrer von solchen Freiwilli-
gendiensten haben oft das Bedürfnis, sich über den Glauben 
auszutauschen, weil es dort essentiell zum Leben dazugehört. 
Rückkehrer haben daher verständlicher Weise das Gefühl, 
dass Ihnen nun etwas Wesentliches im Leben fehlt. Mit der 
Zeit kann aber auch diese Vermissen in Vergessenheit geraten. 
Vielleicht haben Sie ja auch eine ähnliche halbvergessene Erin-
nerung an lebendigen Glaubensausdruck…?
Meine These kurz gesagt: Wir müssen nicht die kirchliche Spra-
che einfacher machen, sondern dringlicher ist es, die Alltags-
sprache vom Glauben an Gott bereichern zu lassen.
Ich bin gespannt, wie Ihre Erfahrungen mit dem Selbsttest ver-
laufen sind. Wenn Sie es tatsächlich ausprobiert haben, würde 
mich interessieren, wie es Ihnen dabei ergangen ist. Schreiben 
Sie mir doch einfach einmal oder rufen Sie mich an. Dafür ist 
mir die Zeit auf keinen Fall zu Schade. Es geht um unseren 
Glauben!
Desweiteren verabschiede ich mich nun auch von Ihnen, da ich 
nun meine Ausbildung zum Pastoralreferenten abgeschlossen 
habe. Ich habe mich sehr gefreut, viele von Ihnen kennenlernen 
zu dürfen und mich mit meiner ganzen Person und hoffentlich 
auch erkennbar als Seelsorger in verschiedenen Aufgabenbe-
reichen einbringen zu können. Ich danke euch, dass Ihr mich 
sofort bei euch aufgenommen habt und ich so viel Engagement 
unter euch spüren durfte.
Am 14. Juli werde ich um 17:30 Uhr im Würzburger Dom offi-
ziell beauftragt und dann geht es für mich ab September aller 
Vorausicht nach in den Pastoralen Raum Ochsenfurt, wie es 
meinem Autokennzeichen entspricht.
Ich schließe euch in mein Herz ein, wünsche euch, dass Auf-
brüche im Glauben geschehen und würde mich freuen, den ein 
oder anderen wieder zu sehen — in Zeit und Ewigkeit…!
Herzliche Grüße
Benedikt Glaser
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SG Veitenstein
C-Jugend
Fr. 16.06.23, 18:00 Uhr SG Veitenstein – JFG Giechburg
(in Lauter)
Sa. 24.06.23, 11:00 Uhr SpVgg Rattelsdorf – SG Veitenstein
(in Rattelsdorf)
E1-Jugend
So. 18.06.23, 10:30 Uhr FV 1912 Bamberg – SG Veitenstein
E2-Jugend
Sa. 17.06.23, 13:45 Uhr SG Veitenstein – 1.FC Bischberg 2
(in Lauter)
F-Jugend
Sa. 17.06.23, ab 10:00 Uhr Kinderfestival in Ebensfeld
G-Jugend
Spielfrei
Die SG-Veitenstein lädt euch zu unseren SG-Tagen vom 
24.06. –25.06.2023, auf dem Sportgelände der SpVgg Lauter, 
recht herzlich ein.
Beginn ist am Samstag, 24.06. ab 13:00 Uhr.
Für Sonntag den 25.06. ab 11:30 Uhr Mittagessen
Zwei Gerichte zur Auswahl: Schäuferla mit Klöß und Wir-
sing Kümmelbauch mit Klöß und Sauerkraut
Vorbestellung unter 0174 3912414 oder 0151 57639357
Für`s weitere leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Genau so lange ist Frau Hedwig Thomas bereits im Dienst 
als Mesnerin und „Kümmerin“ für das kleine schmucke Got-
teshaus. Dies nahm die Pfarrei Lauter zum Anlass Hedwig für 
diese lange Zeit einmal ein herzliches Dankeschön auszuspre-
chen.
In den Anfangsjahren standen ihr dabei Walburga Ruß, dann 
Greta Schindler und nun seit einigen Jahren Barbara Kraus zur 
Seite.
Nicht nur, dass sich Hedwig um die äußeren Belange wie das 
Putzen und die Pflege der Kapelle kümmert, sie ist es auch, die 
Rosenkränze, Maiandachten usw. organisiert und auch gleich 
die Leute einlädt zum Mitbeten zu kommen, damit auch das 
geistliche Leben und Miteinander in Appendorf gepflegt wird. 
Auch das Schiedung läuten für Verstorbenen verrichtet sie seit 
Jahren zuverlässig.
All die Jahre hindurch hat sie unzählige Helfer und Helferinnen 
für Putzaktionen an ihre Seite geholt, wobei Frau Thomas hier 
ihre gesellige Art immer sehr weitergeholfen hat. In diesem Jahr 
hat Irmgard Dommenz geholfen, damit die Kapelle zum Kirch-
weihgottesdienst im vollen Glanz und mit Blumen geschmückt 
erstrahlen konnte.
In dem schönen Kirchweihgottesdienst würdigte auch Pfarrer 
Vincent Moolan die großen Verdienste von Frau Hedwig Tho-
mas. Wir bedanken uns an der Stelle nochmals herzlich für 
all ihre Arbeit und Mühen zum Wohle der Kapelle und sagen 
ein herzliches Vergelt`s Gott und wünschen ihr auch weiterhin 
Freude an diesem Dienst. Möge dieser ein Beispiel für einen 
selbstlosen Einsatz zur Ehre Gottes sein.
Hildegard Weigmann
Kirchenpflegerin

v.l. Kirchenpflegerin Hildegard Weigmann, Barbara Kraus, Hed-
wig Thomas, Pfr. Vincent Moolan

Gottesdienste und Infomationen
Sonntag, 25.06.2023
Rentweinsdorf 09.45 Uhr Gottesdienst mit Kindergottes-

dienst im CVJM Garten
18.00 Uhr RockSofa Jugendgottesdienst

Konzert mit Andi Weiss
Karten für das Konzert mit Andi Weiss am 07. Juli 2023 in der 
Dreieinigkeitskirche sind im Pfarramt erhältlich.
Preis pro Karte 15 EUR; Abholung außerhalb der Öffnungzeiten 
oder Versand von Tickets auf Anfrage möglich (Tel. 09531/218).
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1. FC Baunach
Fußball
http://www.fc-baunach.de
Alten Herren

41. Maintalturnier für AH-Mannschaften

Trikot Gruppe B: Trikot
1.  SV Dörfleins grün 1. TSV Ebensfeld gelb

2.  SG Brgb. / 1.FC Baunach gelb 2. SV Zapfendorf weiß

3.  SpVgg Rattelsdorf blau 3. SC Kemmern grün

4.  FSV Unterleiterbach schwarz 4. SV Zückshut / SC U'dorf lila

Tag Zeit Spiel- Mannschaft Mannschaft
Nr.

(Spielzeit 2 x 40 Min.)

Di., 27.06. 18.00 Uhr 1 SV Dörfleins SG Brgb. / Baunach :
A 1 A 2

19.30 Uhr 2 SpVgg Rattelsdorf FSV Unterleiterbach :
A 3 A 4

Mi., 28.06. 18.00 Uhr 3 TSV Ebensfeld SV Zapfendorf :
B 1 B 2

19.30 Uhr 4 SC Kemmern SV Zückshut / SC U'dorf :
B 3 B 4

(Spielzeit 2 x 25 Min.)

Sa., 01.07. 13.00 Uhr 5 1. HF :
Sieger Spiel 1 Sieger Spiel 2

14:00 Uhr 6 2. HF :
Sieger Spiel 3 Sieger Spiel 4

15.00 Uhr

(Spielzeit 2 x 25 Min.)

Sa., 01.07. 15.30 Uhr :
7 Verlierer 1.HF Verlierer 2. HF

17.00 Uhr :
8 Sieger 1.HF Sieger 2.HF

anschließend Siegerehrung auf dem Sportgelände

Vorrundenspiele

Halbfinale

Auftritt der TSV-Tanzsportgruppe

Finalspiele

Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 1

100 Jahre TSV Breitengüßbach

vom 27.06. bis 01.07.2023

Schirmherr:  Ehrenmitglied Detlef Griebel

Gruppe A:

Turnierplan  -  Spielzeiten

Ergebnis

B - Junioren
Fr. 23.06.2023 19:00
1.FC Baunach - (SG) ASV Herrnsdorf-Schlüsselau
C - Junioren
Fr. 23.06.2023 18:00
JFG Regnitzgrund - 1.FC Baunach
C 2 - Junioren
Fr. 23.06.2023 18:30
JFG Steigerwald 3 - 1.FC Baunach (flex)
D - Junioren
Fr. 23.06.2023 17:30
JFG Deichselbach-Regnitzau - 1.FC Baunach
D 2 - Junioren
Sa. 24.06.2023 12:30
JFG Giechburg 2 - 1.FC Baunach
Mi. 28.06.2023 17:30
1.FC Baunach - TSG 2005 Bamberg
E 2 - Junioren
Fr. 23.06.2023 17:30 Freundschaftsspiel
1.FC Baunach - SG Kreuzberg Kickers 3

Ortskulturring Baunach
Veranstaltungen im Juli 2023
Stadtrat Baunach
04. Juli 2023
Bürgerhaus Lechner-Bräu
Kirchweih Reckenneusig
vom 07. Juli 2023 bis 10. Juli 2023
Reckenneusig Ortsmitte
Bau- und Umweltausschuss Baunach
11. Juli 2023
18:00 Uhr
Bürgerhaus Lechner-Bräu
Kleiner Sitzungssaal
Kirchweih Baunach
vom 14. Juli 2023 bis 17. Juli 2023
Marktplatz
Stadt Baunach
70 Jahre DJK Priegendorf 1953 e.V.
vom 21. Juli 2023, 17:00 Uhr bis 23. Juli 2023
DJK Priegendorf Sportlerheim
DJK Priegendorf
Magdalenenfest
22. Juli 2023
18:00 Uhr
B Magdalenenkapelle
Pfarrei St. Oswald Baunach
Stadtrat Baunach
25. Juli 2023
Bürgerhaus Lechner-Bräu

Kurz vor Annahmeschluss
laufen bei uns die Telefone heiß!☎Geben Sie Ihre Anzeige rechtzeitig vor Annahmeschluss auf
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Der fit-fitter-Veitenteiner „Lauftacho“:
Aktuell stehen sagenhafte 59.600 gemeinsam erlaufene 
Kilometer auf der Uhr!
Die Veitensteiner in Ebing:

Wer auch mit uns trainieren möchte – hier einsteigen:
Montag:

Ab 12.06.2023 endlich wieder BARFUSSTraining – im Fußball-
rasen der DJK! Wir trainieren Kraft, Koordination, Workout mit 
viel Spiel und Spaß. Auch für Einsteiger: Kommt vorbei – das ist 
eine super Grundlage für praktisch alle Sportarten.
Mittwoch:
Laufkoordination ist auch ein wichtiger Bestandteil beim Trai-
ning.
Wir treffen uns jeden Mittwoch zum Lauf-Koordinations-Training 
auf der Laufbahn in Baunach. Um 18.30 Uhr startet das Trai-
ning für die Jugend und die Erwachsenen.
Sport-nach-Eins am Mittwoch:
Jetzt wieder Draußen! Treffpunkt ist die Leichtathletik-Bahn 
in Baunach.
Für alle Kids und Jugendlichen (der Baunacher-Schule) die 
Spaß an Bewegung, Spiel und Spannung haben – einfach mal 
vorbei schauen und mitmachen! Schüler-Kurse Laufbahn Bau-
nach Beginn ab 16.00 Uhr.
Meldet euch bei Interesse bei euren LehrerInnen oder den Trai-
nerInnen.
Info gerne per WhatsApp an Kerstin 0176-21 61 82 45
Sonntag:
Einfach mitmachen – beim SonntagsGenußlauf.
Um 9.30 Uhr starten die je nach Wunschtempo gebildeten Läu-
ferInnen vom Parkplatz der DJK in Priegendorf. Wir freuen uns 
auf schönen „Babbelhatsch“.

Infos zum Verein und Kontakt:
Web: www.lg-veitenstein.de
Mail: veitensteiner@gmail.com
WhatsApp: 0176 - 21 61 82 45
oder auch bei FACEBOOK

DJK Priegendorf
LG Veitenstein - Veitensteinbiker
SAVE THE DATE – Tag der Gemeinschaft – 
Das Sommerfest vom Adventsfenster für alle VG´ler:

 
 

 

Ein Tag der 
Brücken baut   
für Kids und  

aus Spende des 
Adventsfenster-Sinnes  

 
 

Samstag 22.07.2023 
ALLE VG´ler

(Migranten) sind extra herzlich eingeladen  
einfach vorbei kommen und Spaß haben! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Weitere Infos und Anmeldung (bitte zur besseren Planung) 
unter: 

 

ab 10:00 Uhr:  
Mitmach-Kids Feuerwehrübung  
und Infos zur Feuerwehr.  

 

 

 

12:00-13:00 Uhr: 
Mittagsverpflegung  für alle Geschmäcker ist was dabei 
(für die Kids unter 18 Jahre kostenfrei)  
 
 

 

 

ab 13:00 Uhr:  
Sport verbindet  testen der verschiedenen Möglichkeiten: 
 

 Mountainbiken             Fußball                     Kinderturnen 

                    Bogenschießen                  Laufen                     

Es ist ein großes VG-Sommerfest um Brücken zu bauen und 
sich ganz ungezwungen über sportliche Aktivitäten besser ken-
nen zu lernen.
Besonders eingeladen und willkommen sind Geflüchtete/Mig-
ranten. Es sollen Kinder mit ihren Eltern und Großeltern oder 
Freunden gerne vorbeischauen.
Stadtfest Baunach 1. und 2. Juli 2023:
Wir sind im Schloßinnenhof in lauschiger Atmosphäre und 
unser Angebot lässt den Sommer noch mehr verzücken (alles 
hausgemacht und echtes Backhandwerk!):
- Erfrischungsgetränke (4 Biersorten,Cola,Limo,Spezi...)
- Steaks, Grillbauch, Bratwürste,
- Falafeltaler, Maiskolben,
- große Salatbowls,
- Bratkäse und Schaafskäse
- unterschiedliche Bagels
Kommt gerne vorbei und genießt das Fest, das Essen, die 
Musik und habt einfach eine gute Zeit bei uns!

DANKE FÜR ALLES
sos-kinderdoerfer.de
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 Foto: Dominik Czepluch

Das setzt gerade Familien stark 
unter Druck, vor allem, da sie 
eine lange Phase sehr hoher 
finanzieller Belastung hinter 
sich haben und die Rücklagen 
bei vielen restlos aufgebraucht 
sind.

Gleichzeitig ist die Zahl der von 
Armut bedrohten Kinder auf 
einem Rekordniveau: Über 21 
Prozent aller Kinder in Deutsch-
land sind armutsgefährdet (lt. 
Bertelsmann Stiftung), also 
mehr als jedes fünfte Kind. An 

diese hohe Armutsquote dürfen wir uns nicht gewöhnen. Die 
Zahlen sind erschreckend und zeigen ganz klar, wie dringend 
wir eine gute Kindergrundsicherung brauchen. Jedes Kind in 
Deutschland muss ohne finanzielle Sorgen aufwachsen können 
und abgesichert sein. Dafür trägt der Staat die Verantwortung.
Der Sozialverband VdK fordert die Regierungskoalition auf, 
endlich zu handeln und die lang versprochene Kindergrundsi-
cherung so schnell wie möglich umzusetzen. Ohne finanzielle 
Mittel, die der Finanzminister freigibt, können Kinder nicht vor 
Armut geschützt werden.“
Der Sozialverband VdK ist mit 2,2 Millionen Mitgliedern die 
größte sozialpolitische Interessenvertretung Deutschlands. Er 
setzt sich seit mehr als 70 Jahren erfolgreich für diejenigen ein, 
die sonst zu wenig wahrgenommen werden. Der Sozialverband 
VdK kämpft gegen soziale Ausgrenzung, Armut und ungleiche 
Chancen und für faire Bezahlung, solidarisches Miteinander 
und für soziale Gerechtigkeit.
Der VdK bietet außerdem kompetente Sozialrechtsberatung 
und vertritt seine Mitglieder vor den Sozialgerichten. Der Orts-
verband & die Kreisgeschäftsstelle Bamberg organisieren Hilfe, 
Beratung sowie Informationsveranstaltungen.
www.vdk.de/kv-bamberg
gez. für die Vorstandschaft
Dominik Czepluch

VdK-Ortsverband Priegendorf
 

Jahreshauptversammlung des VdK- Ortsverband 
Priegendorf 

Am Samstag, den 24. Juni 2023, Beginn 17:00 Uhr 
im Sportlerheim der 

DJK Priegendorf
 
Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. OV- Vorsitzenden 
2. Totengedenken 
3. Bericht des 1. OV- Vorsitzenden 
4. Kassenbericht 
5. Aussprache zu den Berichten 
6. Ehrung von Mitgliedern 
7. Entlastung der Vorstandschaft 
8. Bildung eines Wahlausschusses 
9. Neuwahlen 

a. Erste(r) Vorsitzende(r) 
b. Zweite(r) Vorsitzende(r) 
c. Schriftführer(in) 
d. Kassier(in) 
e. Beisitzer 

10. Grußwort von Raimund Köhler, Kreiskassier VdK- Kreisverband 
Bamberg 

11. Antrag der Vorstandschaft: Anpassung der Geburtstagsbesuche
12. Wünsche und Anträge 
13. Schließung der Versammlung 

 
Die DJK Priegendorf wird für uns grillen. 
 
 
Peter Großkopf 
1. Vorsitzender 
VdK Ortsverband Priegendorf  

Frankenbund Baunach
Historischer Geschichtskreis
Stammtisch in der Gaststätte Zur Schwane
Immer am letzten Dienstag im Monat um 19.00 Uhr.
Nächster Stammtisch am Dienstag, den 27.06.2023 ist jeder 
geschichtlich Interessierte herzlich eingeladen.

Freiwillige Feuerwehr Reckenneusig
Johannisfeuer Reckenneusig
Das Johannisfeuer findet an der Höhe am Freitag, 
den 23.06.2023, ab 19 Uhr statt.
Fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Auf Euer Kommen freut sich die Feuerwehr Reckenneusig.

Pferdepartner Franken e.V.
Geführte Ausritte
Die schöne Baunacher Natur sicher geführt, auf dem Rücken 
der Ponys und Pferde erleben.
- Erste Erfahrungen auf dem Pferd sammeln
- Spaziergang mal anders
- Schöne Zeit mit den Pferden verbringen
Ein tolles Erlebnis für Groß und Klein
Termine und Infos unter reitstunden@pferdepartner-franken.de
Auf die Pferde… Fertig… Los!

VdK-Ortsverband Baunach
Die Einführung einer soliden Kindergrundsicherung muss 
oberste Priorität haben und ist alternativlos, da vor allem 
Familien weiterhin unter den hohen Preisen u.a. bei Lebens-
mitteln leiden!
Die bundesweite Inflationsrate ist weiter zurückgegangen, sie 
lag im Mai bei 6,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt im 
Juni 2023 bekannt gegeben hat.
Dazu erklärt VdK-Präsidentin Verena Bentele:
„Die Inflation geht erfreulicherweise etwas zurück, sie ist aber 
weiterhin auf hohem Niveau. Von einer spürbaren Entlastung 
der Verbraucher kann keine Rede sein. Lebensmittel sind 
immer noch etwa 15% teurer als im Mai 2022. 
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Der Sommerriss findet am Mittwoch, den 05 Juli 2023 um 
17:30 Uhr an der Streuobstwiese am Rothen Bühl (ist ja vom 
18.März noch bekannt) statt. Die Dauer je nach Stand der 
Dinge 2-3 Std.
Wir würden uns freuen, wenn alle Teilnehmer wieder dabei sind. 
Bitte geben sie eine kurze Rückmeldung beim Landschaftspfle-
geverband Lk. Bamberg e.V. unter Tel.: 0951-859550 oder an 
julia.eberl@lra-ba.bayern.de ab, ob sie teilnehmen.
Alternativ auch beim 1.Vors. des Vereins für Obst- und Garten-
pflege Baunach unter der Tel.-Nr. 0151 14845080.
Mit freundlichen Gartengrüßen
Der Verein für Obst- und Gartenpflege Baunach
Reimund Viering

Wanderclub Baunach e.V.
Wanderclub Baunach e.V.
Wanderung am 25.06.2023
Die Wanderung um die Küpser Linde findet nicht statt.
Hier hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.

CSU-OV Baunach
Politischer Abend in Würgau
Am Montag, 3. Juli 2023 findet um 20 Uhr ein politischer Abend 
im Festzelt des SV Würgau statt. Der CSU-Ortsverband Scheß-
litz freut sich, dass als Festredner der Bayerische Ministerprä-
sident und CSU-Parteivorsitzende Dr. Markus Söder gewonnen 
werden konnte und lädt uns ganz herzlich ein.
Platzreservierungen sind möglich bei Ronald Gieser: ronald.
gieser@csu-schesslitz.de
Einlass ab 18:30 Uhr – Musikbeginn 19.00 Uhr Beginn mit der 
Festrede ist 20.00 Uhr.
Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt!
gez.
Markus Stöckl
Ortsvorsitzender

Verein für Obst- und Gartenpflege 
Baunach
Danke Fronleichnam Nr.2

Blumenteppich am Marktplatz
Verein für Obst- und Gartenpflege Baunach

Der Verein für Obst- und Gartenpflege Baunach informiert.
Wieder einmal wurden Kunstwerke aus Blüten in den schönsten 
Farbvariationen trotz Blütenmangel in allen Farben, in mühevol-
ler Handarbeit gefertigt.
Allen Helferinnen und Helfer, die diese wunderschönen und 
gleichzeitig dekorativen Blumenteppiche gelegt/gefertigt 
haben, bedanke ich mich im Namen der Vorstandschaft des 
Vereins für Obst- und Gartenpflege Baunach recht herzlich.

Blumenteppich Marktplatz

Blumenteppich Sippel

Mit freundlichen Gartengrüßen
Der Verein für Obst- und Gartenpflege Baunach
Reimund Viering

Schulung Sommerriss
Verein für Obst- und Gartenpflege Baunach
Der Verein für Obst- und Gartenpflege Baunach informiert.
Der am Samstag, den 18. März 2023 durchgeführte Obstbaum-
schnittkurs mit Uwe Hoff war ein voller Erfolg und die Teilneh-
mer konnten über Theorie und Praxis des Obstbaumschnittes 
viel lernen.
Wie bereits angekündigt, möchten wir alle Teilnehmer auch 
noch zu einer Schulung dem sogenannten „Sommerriss“ einla-
den. Auch werden wir sehen, wie die geschnittenen Bäume auf 
den Schnitt im März reagiert haben.
Beim Sommerriss werden unerwünschte, überflüssige, noch 
unverholzte Triebe entfernt. Dies führt zu einer Wuchsberuhi-
gung und erleichtert die weitere Pflege der Obstbäume.
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KNV Reckendorf

Stammtisch Eisbären Reckendorf e.V.
Einladung zur Seitenbachkerwa
am Samstag, den 01. Juli 2023
Festbeginn: 18.00 Uhr
Für gute Stimmung sorgen die Reckendorfer Musikanten
anschließend DJ-Unterhaltungsmusik
Für´s leibliche Wohl mit Pizza, Steaks, Bratwürste, Käsebrot, 
Fischbrötchen, Mettstangen ist wie immer bestens gesorgt.
Auf Euren Besuch freut sich wieder der
Stammtisch Eisbären Reckendorf e.V.

Caritas-Förderverein für Kinder- 
und Jugendarbeit e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Liebe Vereinsmitglieder,
hiermit ergeht herzliche Einladung zur Jahreshauptversamm-
lung des Caritas-Fördervereins für Kinder- und Jugendarbeit 
Reckendorf e.V.

am 29.06.2023
um 19.00 Uhr
im Gasthaus Schloßbräu/Schloßgarten

Tagesordnungspunkte

1. Begrüßung
2. Bericht der 1. Vorsitzenden
3. Verlesen des Protokolls der letzten Jahreshauptversamm-

lung
4. Bericht des Kassiers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Wünsche und Anträge
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen!
Die Vorstandschaft

Freiwillige Feuerwehr Reckendorf
Sicherheitswache Johannisfeuer Reckendorf
Am Samstag, den 24.06.2023 veranstaltet KNV Reckendorf das 
traditionelle Johannisfeuer am Sportplatz Weidig.
Wir stellen die Brandsicherheitswache und treffen uns dazu um 
18:00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.

Fahrzeugsegnung FF Deusdorf
Wir nehmen an der Fahrzeugsgnung des neuen TSF der FF 
Deusdorf am 25.06.2023 teil. Treffpunkt zur Abfahrt und zur 
Absprache der Fahrgemeinschaften ist um 13:15 Uhr am Feu-
erwehrhaus Reckendorf.
Bitte jeweils um zahlreiche Teilnahme.

Jugendgruppe:
Unsere Jugendgruppe sucht wieder dringend Nachwuchs.
Seid ihr 12 Jahre oder älter, dann kommt doch einfach mal 
unverbindlich vorbei.
Der nächste Termin der Jugendgruppe ist am Mi. 28.06.2023 
um 17:30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus.
Matthias Demling, Kdt. FF Reckendorf

GV Sängerlust Reckendorf
Grillfest
Einladung zu unserem Vereinsgrillfest am Freitag 07. Juli 23 
im Garten von unserem Sangeskollegen Gerhard und Traudel 
Güthlein, Ziegelgasse 15. Beginn: 17:00 Uhr, ab 18:00 Uhr gibt 
es das Essen. Mitzubringen sind: Krug, Teller, Besteck und 
gute Laune.
Auf Euer kommen freut sich
Ihre „Sängerlust“
Ps: Auf- und Abbau am Freitag/Samstag 10:00 Uhr

Wir drucken
Ihre Festwerbung

O‘druckt is!O‘druckt is!

56 €

20 €

65 €

28 €

Plakate
100 Stück im Format DIN A2

Flyer
1000 Stück im Format DIN A6

Bauzaunbanner 
in der Größe 340 x 173 cm

PVC-Banner
mit Ösen 
im Standardformat 2 x 1 m

Alle Preisangaben inkl. MwSt. & Versand 
bei Onlinebestellung mit druckfähigen PDF-Daten

09191 72 32 88

www.LW-fl yerdruck.de

info@lw-fl yerdruck.de

Peter-Henlein-Straße 1
91301 Forchheim
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Zum allgemeinen Festbetrieb spielen dann ab ca. 16:00 Uhr 
der Musikverein der Stadtkapelle Baunach.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Als kulinarisches Schmankerl gibt es u.a. Pfannengyros.
Die Freiwillige Feuerwehr Deusdorf freut sich auf euren Besuch!

Haßbergverein Lauter
Einladung zur Wiesen-Safari „Artenleben“
Alle Naturfreunde, ob jung oder alt, ob im Verein oder nicht, 
sind herzlich eingeladen, zu erforschen, wieviel Leben es in 
einer bunten Naturwiese gibt.
Zeit: Sonntag, 9. Juli 2023 – Beginn: 14.00 Uhr; Ende: ca. 
16.00 Uhr
(Wir hoffen auf schönes Wetter. Bei Regen, wenn keine Schmet-
terlinge fliegen, muss die Veranstaltung leider ausfallen – Info-
Hotline: 09544/5726)
Ort: Naturwiese am Rande des Appendorfer Waldes.
Leitung: Jürgen Klapprott (Organisation); Jupp Schröder 
(Pflanzen-Experte); Josephin Römer (Fliegen-Expertin); Roland 
Kraus u. Walter Michler (Schmetterlings-Experten)
Jupp Schröder erklärt uns die Vielfalt der Pflanzenwelt.– Josi 
Römer, Roland Kraus und Walter Michler helfen uns bei der 
Bestimmung von Insekten.
Sitzplätze sind vorhanden. Wer nicht (mehr) so gut zu Fuß ist, 
kann sich von dort aus auf die Beobachtung des fröhlichen 
Treibens verlegen.
Bitte bringt mit: Lupe oder Becherlupe (vor Ort auch vor-
handen), Fotoapparat, festes Schuhwerk; Lust auf Natur und 
andere nette Leute. Falls Ihr Lust habt zu picknicken, bringt 
bitte Verpflegung selbst mit (Getränke sind vorhanden).
Wie kommt Ihr hin? Parken im Ortskern von Appendorf (Brun-
nen). Von dort aus ca. 20m in Richtung Oberhaid, dann rechts 
ab hinter die Häuser in den Feldweg; dem Wanderweg „Schne-
cke“ folgend bis zur Bankgruppe „Max-Käppner-Platz“; von 
dort weiter bis zum Waldrand. Insgesamt sind es ca. 300m 
Fußweg. An der Wiese keine Parkmöglichkeit!
Jürgen Klapprott – Haßbergverein Lauter

Seniorenclub Lauter
Einladung zur Segnung des neuen 
Feuerwehrfahrzeuges der FFW Deusdorf
Am Sonntag, den 25.06.2023 findet um 14:00 Uhr in Deusdorf 
die Segnung des neuen Feuerwehrfahrzeuges der FFW Deus-
dorf am Festzelt auf dem Bolzplatz statt.
Hierzu wurden wir freundlicherweise eingeladen. Es werden für 
uns Plätze reserviert.
Auf eine hoffentlich recht zahlreiche Teilnahme freuen sich
die FFW Deusdorf und eure Vorstandschaft.

Der VdK Ortsverband Baunach - Lauter 
informiert:
Die Einführung einer soliden Kindergrundsicherung muss 
oberste Priorität haben und ist alternativlos, da vor allem 
Familien weiterhin unter den hohen Preisen u.a. bei Lebens-
mitteln leiden!
Die bundesweite Inflationsrate ist weiter zurückgegangen, sie 
lag im Mai bei 6,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt im 
Juni 2023 bekannt gegeben hat.
Dazu erklärt VdK-Präsidentin Verena Bentele:
„Die Inflation geht erfreulicherweise etwas zurück, sie ist aber 
weiterhin auf hohem Niveau. Von einer spürbaren Entlastung 
der Verbraucher kann keine Rede sein. Lebensmittel sind 
immer noch etwa 15% teurer als im Mai 2022. Das setzt gerade 
Familien stark unter Druck, vor allem, da sie eine lange Phase 
sehr hoher finanzieller Belastung hinter sich haben und die 
Rücklagen bei vielen restlos aufgebraucht sind.
Gleichzeitig ist die Zahl der von Armut bedrohten Kinder auf 
einem Rekordniveau: Über 21 Prozent aller Kinder in Deutsch-
land sind armutsgefährdet (lt. Bertelsmann Stiftung), also mehr 
als jedes fünfte Kind. 

SpVgg Lauter
Fußball
Vorbereitungsspiel
Freitag, 23. Juni 2023
Alte Herren
SpVgg Lauter - All Stars 500
Anstoß: 18.30 Uhr
Sonntag, 25. Juni 2023
1. Mannschaft
SpVgg Lauter – TSV Burgebrach 2
Anstoß: 17.00 Uhr

Feuerwehrverein Appendorf
Johannisfeuer
Der Feuerwehrverein Appendorf gibt bekannt, das unser 
Johannisfeuer am 24. Juni 2023 wegen Personalmangel nicht 
stattfinden kann.
Die Vorstandschaft.

Freiwillige Feuerwehr Deusdorf

Einladung zur Fahrzeugweihe am 25.06.2023
Am Sonntag, den 25.06.2023 findet um 14:00 Uhr die Einwei-
hung unseres neuen Feuerwehrfahrzeuges TSF Deusdorf auf 
dem Festplatz (Bolzplatz) statt.

Festprogramm:
Ab 14:00 Uhr kirchliche Segnung des neuen Feuerwehrfahr-
zeuges.
Im Anschluss daran gibt es Kaffee und Kuchen mit musikali-
scher Begleitung des Jugendorchesters der Stadtkapelle Bau-
nach.
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Ortskulturring Gerach
Aufstellen des Kirchweihbaumes
Zum Auftakt unserer Kirchweih, am Freitag, den 23.06.2023, 
wird auf dem Parkplatz der Laimbachtalhalle der Kirchweih-
baum aufgestellt.
Ab 17:00 Uhr Ausschank und Essen.
Helfer bitte rechtzeitig einfinden!
(Ausschank: Basar-/Theatergruppe, Grill: Reservisten; Wer ver-
hindert ist, bitte für Ersatz sorgen)
Um 17:45 Uhr Aufstellung der Vereine am Bauhof.
Um 18:00 Uhr Beginn des Festzuges mit anschließendem Auf-
stellen des Baumes.
Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Geracher Musi-
kanten.
Alle Einwohner Gerachs, Mauschendorfs und Umgebung sind 
recht herzlich eingeladen.
Bei ungünstiger Witterung Festbetrieb im Saal der Laimbachtal-
halle.

Veranstaltungen im Juli 2023
Juli 2023
Königsangeln am See II
02. Juli 2023
07:00 bis 11:00 Uhr
Gerach See
Sportanglerverein Gerach
Kirchweih Mauschendorf
09. Juli 2023
Mauschendorf Mitte
Gemeinderat Gerach
27.07.2023
19:00 Uhr
Sitzungssaal des Rathauses
Ferienprogramm Tag bei den Anglern
vom 28. Juli 2023, 16:00 Uhr bis 29. Juli 2023, bis 12:00 Uhr
Königsangeln am See II
Kamerradschaftsabend am See II
29. Juli 2023
18:00 Uhr
Gerach See
Sportanglerverein Gerach

Katholischer Deutscher Frauenbund 
Gerach
Festzug zur Kirchweihbaumaufstellung
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen am Freitag, den 
23.06.2023 am Festzug zur Kirchweihbaumaufstellung teilzu-
nehmen.
Treffpunkt ist um 17.45 Uhr am Bauhof. (Start: 18.00 Uhr)
Ausflug zur „Spanischen Nacht“
Auf geht´s zur Spanischen Nacht nach Schlüsselfeld!
• Abfahrt Bus um 14.30 Uhr am Damla
• Empfang im Rathaus durch Brgm. Johannes Krapp
• Stadtführung durch Altbürgermeister Georg Zipfel
• Ausklang des Abends bei Musik und wunderschönen Am-

biente
• Rückfahrt um 23.45 Uhr
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Das Vorstandsteam
gez. Petra Schmitt

An diese hohe Armutsquote dürfen wir uns nicht gewöhnen. Die 
Zahlen sind erschreckend und zeigen ganz klar, wie dringend 
wir eine gute Kindergrundsicherung brauchen. Jedes Kind in 
Deutschland muss ohne finanzielle Sorgen aufwachsen können 
und abgesichert sein. Dafür trägt der Staat die Verantwortung.
Der Sozialverband VdK fordert die Regierungskoalition auf, 
endlich zu handeln und die lang versprochene Kindergrundsi-
cherung so schnell wie möglich umzusetzen. Ohne finanzielle 
Mittel, die der Finanzminister freigibt, können Kinder nicht vor 
Armut geschützt werden.“
Der Sozialverband VdK ist mit 2,2 Millionen Mitgliedern die 
größte sozialpolitische Interessenvertretung Deutschlands. Er 
setzt sich seit mehr als 70 Jahren erfolgreich für diejenigen ein, 
die sonst zu wenig wahrgenommen werden. Der Sozialverband 
VdK kämpft gegen soziale Ausgrenzung, Armut und ungleiche 
Chancen und für faire Bezahlung, solidarisches Miteinander 
und für soziale Gerechtigkeit.

 Foto: Dominik Czepluch

Der VdK bietet außerdem kom-
petente Sozialrechtsberatung 
und vertritt seine Mitglieder vor 
den Sozialgerichten. Der Orts-
verband & die Kreisgeschäfts-
stelle Bamberg organisieren 
Hilfe, Beratung sowie Informa-
tionsveranstaltungen.
www.vdk.de/kv-bamberg
gez. für die Vorstandschaft
Dominik Czepluch

Jahreshauptversammlung  
des VdK- Ortsverband Priegendorf

Am Samstag, den 24. Juni 2023, Beginn 17:00 Uhr
im Sportlerheim der DJK Priegendorf

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. OV- Vorsitzenden
2. Totengedenken
3. Bericht des 1. OV- Vorsitzenden
4. Kassenbericht
5. Aussprache zu den Berichten
6. Ehrung von Mitgliedern
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Bildung eines Wahlausschusses
9. Neuwahlen

a. Erste(r) Vorsitzende(r)
b. Zweite(r) Vorsitzende(r)
c. Schriftführer(in)
d. Kassier(in)
e. Beisitzer

10. Grußwort von Raimund Köhler, Kreiskassier VdK- Kreisver-
band Bamberg

11. Antrag der Vorstandschaft: Anpassung der Geburtstags-
besuche

12. Wünsche und Anträge
13. Schließung der Versammlung
Die DJK Priegendorf wird für uns grillen.

Peter Großkopf
1. Vorsitzender
VdK- Ortsverband Priegendorf

Anzeigenservice wird bei uns 
ganz  G R O S S  geschrieben!
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Sportanglerverein Gerach
Festzug zur Kirchweihbaumaufstellung
Am Freitag, 23.06.2023 wird der Kirchweihbaum aufgestellt. Wir 
nehmen mit unseren Angler-T-Shirts am Festzug (Beginn 18.00 
Uhr beim Bauhof) teil. Alle Mitglieder und Freunde sind hierzu 
eingeladen. Treffpunkt ist um 17.45 Uhr am Bauhof.

Königsangeln 2023
am Sonntag – 02.07.2023 von 7.00 Uhr bis 11 Uhr
Am Sonntag, 02.07.2023 findet von 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
am See II das Königsangeln 2023 statt. Die Sitzplätze werden 
vor dem Start ab 6:30 Uhr an der Fischerhütte ausgelost. Die 
Erwachsenen dürfen mit 2 Handangeln angeln. Alle Jungangler 
dürfen bei dem Königsangeln einheitlich nur mit einer Handan-
gel angeln. Um 11.00 Uhr werden die gefangenen Fische bei 
der Fischerhütte gewogen und es erfolgt die Siegerehrung.
Wir sind gespannt, wer sich in diesem Jahr die Titel „Anglerkö-
nig“ und „Junganglerkönig“ holen wird.
Hinweis: Die Kosten für die Medaille und die Anbringung an die 
Königskette übernimmt der Verein.
Herzliche Einladung zur Teilnahme am Königsangeln 2023 
ergeht bereits jetzt an alle aktiven Mitglieder, insbesondere 
auch an die Jungangler.
Vorstandschaft Sportanglerverein Gerach e.V.

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

Reinigungskraft (m/w/d) für 8-10
Stunden wöchentlich auf Minijobba-
sis in Zapfendorf gesucht. Privat-
haushalt (0160/7933894).

Mit einer Kleinanzeige  

 zu Ihrem Glück.

anzeigen.wittich.de

brot-fuer-die-welt.de/
ernaehrung

Macht Hoffnung.Macht Krach.

www.wittich.de

Wir setzen ein Zeichen für den Klimaschutz!
... denn dank innovativer Photovoltaik-Technik auf 
unseren Dächern können wir bis zu 12% unseres 
benötigten Stroms aus Sonnenenergie nutzen und 
somit mehr als 150.000 kg CO2 vermeiden!

04916 Herzberg 
(Brandenburg)
An den Steinenden 10

36358 Herbstein 
(Hessen)
Industriestraße 9 – 11

54343 Föhren 
(Rheinland-Pfalz)
Europa-Allee 2

Mit uns erreichen 
Sie Menschen.

UNSERE NEUEN MITARBEITER: 
RUND UM DIE UHR IM EINSATZ!
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Showroom
Georg Gunreben GmbH & Co. KG
Emil-Kemmer-Str. 4
96103 Hallstadt*

(0951) 96834-40
hallstadt@gunreben.de
www.gunreben.de

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
9.00 - 18.00 Uhr

* Verkaufsräume der Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co. KG, Pointstr. 1, 96129 Strullendorf, HRA 8053

Flächenschleifer

Randschleifer

Kantenschleifer

MIETE
MICH

Terminvereinbarung zur Beratung wird empfohlen
Samstags ist die Ausstellung geschlossen

Unsere Ausstellung ist wie folgt geöffnet:
Mo. bis Do. 9-17 Uhr – Fr. 9-16 Uhr

Kaufen oder mieten?  
Einmalige Gelegenheit

3-Zi.-Wohnung zum Sofortbezug!
In Baunach, 78 m² Wfl., Balkon, Kellerraum, 2 Stellplätze, EnAw V, 

80,6 kWh/(m² ∙ a), EEK: C, ÖZH aus 1996, Geb.-Bj. 1995,

Kaufpreis: € 245.000,--

Katharinenweg 2 - 91413 Neustadt/Aisch 
Tel. (09161) 2076 - www.raiba-immobilien.de

Raiffeisen
Immobilien GmbH
im Landkreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim

Anzeigenservice wird bei uns  

ganz  G R O S S geschrieben!

Golfclub Fränkische Schweiz e. V.
Kanndorf 8 - 91320 Ebermannstadt

Telefon: 0 91 94 / 48 27
E-Mail: info@gc-fs.de 
Web: www.gc-fs.de

Melde Dich

gleich an!

WWaass  mmuussss  iicchh  ttuunn??
Melde Dein Team mit 4 Personen an, die noch nicht Golf 
spielen – Familie, Freunde, Verein, Betrieb oder… Nach 
kurzer Einweisung trainierst Du mit einem erfahrenen 
Spieler unseres Clubs – Eurem Team-Captain – für den 
Wettkampf. 
Golf-Ausrüstung wird gestellt – für Sportschuhe und dem herrschenden 
Wetter entsprechende, sportliche Kleidung sorgt Ihr selbst.

KOSTEN: 20,- EUR PRO PERSON. 
Maximal 16 Teams je Termin. Bei mehr als 16 Meldungen 
entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung. 

              GGiibbtt‘‘ss  eettwwaass  zzuu  ggeewwiinnnneenn??
1. Preis:   4 x Platzreifekurs + 4 x 3 Monate Spielrecht

Kurzplatz und Driving Range (Wert 1.400 EUR)

2. Preis:  4 x Platzreifekurs + 4 x 2 Monate Spielrecht
Kurzplatz und Driving Range (Wert 1.200 EUR)

3. Preis:   4 x Platzreifekurs + 4 x 1 Monat Spielrecht
Kurzplatz und Driving Range (Wert 1.000 EUR)

WWaannnn  ggeehhtt‘‘ss  llooss??

30. JULI / 27. AUGUST
Beginn ist um 11.00 Uhr.
Um 16.00 Uhr startet Ihr Euer erstes Golfturnier 
auf unserem sonnigen Golfplatz.

Die Siegerehrung findet gegen 18.30 Uhr statt. 
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Golf einfach mal 
ausprobieren!

Das 4er-Team bist Du mit Deinen Freunden, 
mit Deinen Kollegen, mit Deiner Familie.

NoNiGo_2023
Das Event für NOch-NIcht-GOlfer/-innen
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Fisch & Wein
Fisch- und Weingenuss

der besonderen Art!

Sa., 01. Juli ab 16 Uhr
So., 02. Juli ab 11 Uhr

Erleben Sie frische Fischspezialitäten 
und erlesene Weine  

im idyllischen Ambiente der
Deusdorfer Mühle.

Tel.: 09544 / 20317
www.deusdorfer-muehle.de

Deusdorfer Mühle 1
 96169 Lauter

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Stefanie Buchaly
Mobil: 0151 41456546
s.buchaly@wittich-forchheim.de

Wir sind für Sie da...

  

Ihr Verkaufsinnendienst 

Violetta Windisch
Tel.: 09191 723256

Fax. 09191 723242 
v.windisch@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

PROGRAMM

VOLXXLIGA

09. JULI

100
JAHRE

19:30

07. JULI

08. JULI

MALLORCA PARTY
MIT PETER WACKEL

19:30

FESTUMZUG
ANSCHL. FESTKOMMERS

13:00

AB 14 UHR KINDERBETREUUNG VOR ORT

EINTRITT 12 EUR. AB 16 JAHREN MIT AUFSICHT

VOLXXLIGA
19:30

EINTRITT 12 EUR. AB 16 JAHREN MIT AUFSICHT

HANS-JUNG-HALLE

TICKETS GIBT ES AB SOFORT AN ALLEN BEKANNTEN
VORVERKAUFSSTELLEN, INFOS UNTER:

WWW.KARTENKIOSK-BAMBERG.DE ODER BEIM 1. VORSTAND
STEFAN NEUBAUER UNTER 0179/7766407 

19 ATTRAKTIVE, BARRIEREARME EIGENTUMSWOHNUNGEN
MIT GEMEINSCHAFTSRAUM UND ASB     -SERVICE

Alle Informa & Grundrisse unter: www.mkb-immo.de

SERVICE-WOHNEN IN KEMMERN

VERSORGT | BETREUT | WOHNEN

i. A: B, E, 16,0 kWh/(m²*a), BJ 2023, A+

BAUBEGINN BEREITS ERFOLGT

Wir senden Ihnen gerne ein Exposé zu - beraten Sie
persönlich oder unter  Tel. 09573 / 66 66

MKB KEMMERN GmbH & Co KG - Angerstr. 13 a - 96231 Bad Staffelstein

onlineonline
günstigdruckenJetzt günstig

online
günstiggünstig

online
günstiggünstig

online
günstiggünstig

online
günstiggünstig

online
günstiggünstig

online
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